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1. Aufgabenstellung 

Der Auftrag des Bayerischen Landesamt für Umwelt enthielt folgende Arbeitsmodule: 
A) Literatur und Online-Recherche, Expertenabfrage  zum Thema „Historische 

Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum“. Untersuchungsraum  Bayerische Al-
pen unter Einbeziehung des übrigen Alpenraumes mit sog. „germanischem“ Bewirt-
schaftungssystem: Ermittlung von Experten, Aktivitäten, Projekten und relevanten 
Landschaftselementen 

B) Vorbereitung (u.a. Erarbeiten einer Tischvorlage), Organisation und Durchführung ei-
nes eintägigen Experten-Workshops in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt 
für Umwelt und der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege  

C) Auswertung und Aufbereitung der Workshop-Ergebnisse, Entwurf einer Konzeption 
für die systematische Bearbeitung des Themas „Historische Kulturlandschaften im 
bayerischen Alpenraum“ 
• Vorschläge zur Erfassung der relevanten Landschaftselemente/Ergänzung des 

Katalogs historischer Kulturlandschaftselemente 
• Vorschläge zu innovativen Umsetzungsstrategien zur Pflege / Entwicklung / 

Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften sowie zu Kooperationen mit Natur-
schutz, Tourismus, Schulen, Bildungseinrichtungen etc. 

• Vorschläge für eine geeignete Öffentlichkeitsarbeit zur Einbindung von Kooperati-
onspartnern/lokalen Akteuren 

• Vorschläge für beispielhafte Projekte (Modellprojekte). 
 
In einem Abstimmungsgespräch mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zu Beginn des 
Projekts wurde der Auftrag weiter konkretisiert. Demnach sollte der Schwerpunkt des Be-
richts auf Projekten und Möglichkeiten zu Erhaltung, Schutz, Pflege und Inwertsetzung histo-
rischer Kulturlandschaften liegen, Projekte und Methoden zur Erfassung historischer Kultur-
landschaften sollten ergänzend behandelt werden. Zielsetzung war nicht eine – derzeit kaum 
finanzierbare – systematische flächendeckende Erfassung historischer Kulturlandschaftsele-
mente im bayerischen Alpenraum, sondern Vorschläge für eine Herangehensweise mit be-
grenzten Mitteln („Leuchtturmprojekte“). 
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2. Planung und Ablauf der Arbeiten 

Ziel des Auftrags war es, auf der Grundlage des bestehenden Wissens und vorhandener Erfah-
rungen aus Projekten im bayerischen und „germanischen“ Alpenraum eine Konzeption für die 
systematische Bearbeitung des Themas „Historische Kulturlandschaften im bayerischen Al-
penraum“ zu entwickeln. Eine zentrale Informationsquelle bildete dabei neben Literatur- und 
Onlinerecherchen ein eintägiger Expertenworkshop.  
 
Aufgrund des engen Zeitrahmens1 war eine systematische und vollständige Erfassung sowie 
Dokumentation von Projekten und Aktivitäten im germanischen Alpenraum zum Thema his-
torische Kulturlandschaften nicht möglich. Um dennoch einen aussagekräftigen Überblick 
über den Stand des Wissens und der laufenden Aktivitäten geben zu können, kam der teil-
strukturierten Befragung von Experten in den einzelnen Alpenländern per Email und Tele-
fon zur Auswahl von Literatur, Projekten und Programmen sowie deren Analyse des weiteren 
Akteursfeldes eine besondere Bedeutung zu2.  
 
Wenngleich Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung  historischer Kulturlandschaften bis 
heute zwischen Naturschutz und Denkmalschutz ein „Schattendasein“ führen, gibt es verstärkt 
seit den 1990er Jahren eine Vielzahl von Veröffentlichungen zum Thema, insbesondere in 
Bezug auf Beschreibung und Erfassung historischer Kulturlandschaften. Die Durchsicht eini-
ger allgemeinerer Veröffentlichungen war nötig, um einen Überblick über besonders heraus-
ragende Aktivitäten auch in anderen Regionen zu bekommen. Ein deutlicher Schwerpunkt 
bildete jedoch die Auswertung von Literatur mit Bezug zum Untersuchungsgebiet.  

Das Internet war insbesondere im Hinblick auf die Akteursfelder und für einen Überblick 
über laufende Aktivitäten in den einzelnen Alpenstaaten eine wichtige Informationsquelle. 

Bereits frühzeitig während der Bearbeitung galt es, geeignete Teilnehmer für den Exper-
tenworkshop in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt auszuwählen und einzuladen. 
Für die Auswahl der Teilnehmer wurden folgende Kriterien zu Grunde gelegt: 

• Erfahrungen zum Thema „Historische Kulturlandschaften“ 
• Ausgewogenes Verhältnis von Teilnehmern aus allen deutschsprachigen Alpenländern 

mit einem Schwerpunkt auf Bayern 
• Ausgewogenes Verhältnis zwischen Wissenschaft, Verwaltung, Planung und Verbän-

den, um wissenschaftlich fundierte und in der Praxis umsetzbare Ergebnisse zu erar-
beiten. 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Insgesamt standen 22 Bearbeitungstage in einem Zeitraum von etwa drei Monaten zur Verfügung, inkl. 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Expertenworkshops. 
2 s. Leitfaden Telefoninterviews Expertenbefragung im Anhang 
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Ziel des Workshops war es, vorhandene Erfahrungen, Aktivitäten und Projekte zu Erfassung, 
Schutz, Pflege und Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften und historischer Kultur-
landschaftselemente im „germanisch geprägten“ Alpenraum auszutauschen und zu diskutieren 
und auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen insbesondere für den Bayerischen Alpen-
raum auszuarbeiten. Um für jeden Teilnehmer eine aktive Teilnahme zu ermöglichen, wurde 
die Teilnehmerzahl auf 26 Teilnehmer begrenzt3 und die Gruppe zeitweise für vertiefte 
Diskussionen in 3 Kleingruppen aufgeteilt4. Erfreulich war die äußerst positive Resonanz auf 
die Einladung: obwohl die Einladung aus organisatorischen Gründen kurzfristig erfolgte, 
lehnten nur wenige Personen eine Teilnahme ab. Hingegen machten die meisten Reaktionen 
bereits im Workshopvorfeld deutlich, dass ein erheblicher Bedarf an  

1.) generell verstärkten Aktivitäten zum Thema und  
2.) an einem grenzübergreifenden (möglichst alpenweiten) Austausch  

bestand. Der Workshop fand am 29.10.2008 im Haus des Alpinismus des Deutschen Alpen-
vereins auf der Praterinsel in München statt. Dieser Rahmen erwies sich als sehr geeignet und 
produktiv. Sowohl die (Impuls-)Beiträge der angefragten Referenten als auch die Diskussi-
onsbeiträge der Teilnehmer wurden protokolliert und im Anschluss an den Workshop ausge-
wertet, sie bilden eine wichtige Grundlage für diese Studie. 
 
Auf der Grundlage der Ergebnisse des Workshops, der Expertenbefragungen und der Litera-
tur- und Onlinerecherche wurde die Konzeption für die systematische Bearbeitung des The-
mas „Historische Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum“ (s. Kap. 5) entwickelt. 

                                                 
 
 
 
 
 
3 Teilnehmerliste siehe Anhang 
4 Leitfragen zu den Kleingruppendiskussionen siehe Workshopunterlagen im Anhang 
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3. Voraussetzungen, unter denen die Arbeiten durchgeführt 
wurden 

3.1 Hintergrund 

Historische Kulturlandschaftselemente prägen die Eigenart einer Landschaft und sind von 
kulturhistorischer, oft zudem auch von ökologischer Bedeutung. Damit sind sie für Bevölke-
rung wie auch für Tourismus von hohem Wert. Während bedeutende Gebäude, Bau- und Bo-
dendenkmäler vom Denkmalschutz erfasst und wertvolle Biotope vom Naturschutz nach ihrer 
Artenausstattung als schützenswerte Flächen kartiert werden, gibt es bislang vergleichsweise 
wenig Programme und Projekte zu Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung historischer 
Kulturlandschaftselemente. 
 
Trotz der großen – auch wirtschaftlichen - Bedeutung der historischen Kulturlandschaft im 
bayerischen Alpenraum, der in weiten Teilen stark vom Tourismus abhängig ist, gab es in der 
Vergangenheit auch im bayerischen Alpenraum immer wieder Planungen, die die über Jahr-
hunderte entwickelte historische Kulturlandschaft stark beeinträchtigen. So erklärte der 
bayerische Verfassungsgerichtshof einen Bebauungsplan in der Gemeinde Ofterschwang 
nachträglich aufgrund seiner Landschaftsunverträglichkeit für verfassungswidrig, am Tegern-
see konnte der Bau eines Luxushotels in einem historischen denkmalgeschützten Vierseithof 
durch ein Urteil gerade noch verhindert werden. Zudem fallen immer mehr kulturhistorisch 
wie ökologisch wertvolle extensive Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung in Grenz-
ertragslagen. Diese Beispiele zeigen, dass eine weitere Bewusstseinsbildung für die Bedeu-
tung historischer Kulturlandschaften gerade auch bei Planern und Entscheidungsträgern 
dringlich ist. 
 
In verschiedenen Projekten engagierte sich das Bayerische Landesamt für Umwelt und das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege seit Mitte der 1990er Jahre für diese Thematik (vgl. 
Büttner et al (in prep.) S.4 – 5). Bislang konzentrierten sich die Aktivitäten jedoch auf den 
außeralpinen Bereich, jetzt soll auch der bayerische Alpenraum stärker berücksichtigt werden. 
Eine systematische Bearbeitung des Themas im bayerischen Alpenraum steht bislang aus, 
ebenso fehlt eine Zusammenstellung laufender Aktivitäten und Maßnahmen im (deutschspra-
chigen) Alpenraum. Dies ist um so bedauerlicher als der bayerische Alpenraum einerseits 
über eine reichhaltige Ausstattung an historischen Kulturlandschaften verfügt, andererseits 
diese Landschaften gerade auch für den Tourismus eine herausragende Bedeutung haben. 
Dabei bestehen in Bayern bereits jetzt eine Vielzahl von Instrumenten zu Erfassung und 
Schutz historischer Kulturlandschaften, die bestehenden Möglichkeiten werden aber bislang 
nicht ausgeschöpft. Umfangreiche Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und weitere Aktivi-
täten zu Erhaltung, Pflege und Nutzung historischer Kulturlandschaften (auch in touristischer 
Hinsicht) sind daher naheliegend. In einigen Alpenländern gibt es weitreichende Aktivitäten, 
Programme und Projekte zum Thema, von deren Erfahrungen auch der bayerische Alpenraum 
profitieren kann. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen erhofft sich das Landesamt für Um-
welt Informationen und Anregungen, welche spezifischen Elemente im Alpenraum berück-
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sichtigt werden müssen, welche Maßnahmen zu Schutz, Pflege, Entwicklung und nachhaltiger 
Nutzung historischer Kulturlandschaften getroffen werden sollten und wo prioritärer Hand-
lungsbedarf bzw. Handlungsmöglichkeiten bestehen. 
 
 

3.2 Begriffsbestimmung 

Folgende Begriffsbestimmungen lagen der Bearbeitung zu Grunde: 
 

„Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen Gegebenheiten 
und menschlicher Einflussnahme im Laufe der Geschichte. Dynamischer Wandel ist daher ein We-
sensmerkmal der Kulturlandschaft. Der Begriff findet sowohl für den Typus als auch für einen regional 
abgrenzbaren Landschaftsausschnitt Verwendung.  
 
Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Kulturlandschaft, der sehr stark 
durch historische, archäologische, kunsthistorische oder kulturhistorische Elemente und Strukturen ge-
prägt wird. In der historischen Kulturlandschaft können Elemente, Strukturen und Bereiche aus unter-
schiedlichen zeitlichen Schichten nebeneinander und in Wechselwirkung miteinander vorkommen. 
Elemente und Strukturen einer Kulturlandschaft sind dann historisch, wenn sie in der heutigen Zeit aus 
wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder ästhetischen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen 
Weise entstehen bzw. geschaffen würden oder fortgesetzt werden, sie also aus einer abgeschlossenen 
Geschichtsepoche stammen5. Die historische Kulturlandschaft ist Träger materieller geschichtlicher 
Überlieferung und kann im Einzelfall eine eigene Wertigkeit im Sinne einer Denkmalbedeutung entfal-
ten. Wesentlich dafür sind ablesbare und substanziell greifbare Elemente und Strukturen in der Land-
schaft, welchen man geschichtliche Bedeutung zumisst, ohne dass sie selbst denkmalwürdig sein müs-
sen. Die historische Kulturlandschaft ist zugleich das Umfeld einzelner historischer Kulturlandschafts-
elemente oder Denkmale. Die Erhaltung einer historischen Kulturlandschaft oder Teilen davon liegt in 
beiden Fällen im öffentlichen Interesse.“  

 
Diese Begriffsbestimmung wurde vom Unterausschuss Denkmalpflege der Kultusminister-
konferenz (24. Sitzung, 19. – 20.5.2003) verabschiedet, um den in verschiedenen Rechtsbe-
stimmungen verwendeten Begriff der „Historischen Kulturlandschaft“ zu definieren.  
 
In Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt werden im vorliegenden Bericht 
Einzelelemente innerhalb geschlossener Siedlungen nicht betrachtet. Der Schwerpunkt liegt 

                                                 
 
 
 
 
 
5 Diese Definition ist insofern problematisch, als es gerade wichtig ist, auch historischen Kulturlandschaften 
neue Funktionen zu verleihen, sie sollten daher weiterentwickelt werden können, ohne ihr „Prädikat“ als 
historische Kulturlandschaft zu verlieren (Workshopbeitrag Egger). 
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auf denjenigen Elementen / Strukturen, welche nicht bereits von Naturschutz oder Denkmal-
pflege erfasst werden. Historische Kulturlandschaftselemente werden insbesondere dann be-
trachtet, wenn sie die Eigenart einer Landschaft prägen.  
 

3.3 Gesetzliche Grundlagen in Bayern 

Der Schutz historischer Kulturlandschaften und historischer Kulturlandschaftselemente ist in 
verschiedenen Gesetzen, EU-Richtlinien und Programmen geregelt (vgl. Büttner et al (in 
prep.), S. 5 - 6):  

• Bundes- und Bayerisches Naturschutzgesetz (BNatSchG, BayNatSchG),  
• Bundesraumordnungsgesetz (ROG),  
• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG),  
• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG),  
• SUP-Richtlinie  
• Ferner: das Bayerische Landesentwicklungsprogramm6 (LEP, 2006) 

 
Eine wichtige praktische Bedeutung kommt dabei insbesondere der vom Europäischen Parla-
ment im Jahr 2001 verabschiedeten SUP-Richtlinie zu, die zur Folge hat, dass in Land-
schaftsplänen zukünftig auch die Schutzgüter Mensch und Kulturgüter zu behandeln sind. 
Demnach sollten bei der Aufstellung neuer Landschaftspläne zukünftig auch historische Kul-
turlandschaftselemente systematisch erfasst und in der Planung berücksichtigt werden. 
 
Im bayerischen Alpenraum bildet zusätzlich zu den genannten Bestimmungen die Alpenkon-
vention und ihre Protokolle eine gesetzliche Grundlage für den Schutz historischer Kultur-
landschaften. Folgende Bestimmungen sind besonders relevant: 

 
Art. 8 Protokoll Berglandwirtschaft 
Raumplanung und Kulturlandschaft 
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den besonderen Bedingungen der Berggebiete bei Raum-
planung, Flächenausweisung, Flurbereinigung und Bodenverbesserung unter Berücksichtigung der 
Natur- und Kulturlandschaft Rechnung zu tragen. 
(...) 
(3) Dabei sind die traditionellen Kulturlandschaftselemente (Wälder, Waldränder, Hecken, Feldge-
hölze, Feucht-, Trocken- und Magerwiesen, Almen) und deren Bewirtschaftung zu erhalten oder wie-
derherzustellen. 

                                                 
 
 
 
 
 
6 LEP 2006 2.1.1 „(...) Die Erhaltung von historischen Kulturlandschaften und –landschaftsteilen von besonders 
charakteristischer Eigenart ist anzustreben.“ 
LEP 2006 2.2.1: „Es ist anzustreben, Natur und Landschaft bei Planungen und Maßnahmen möglichst so zu 
erhalten und weiter zu entwickeln, dass – aufbauend auf natürlichen und kulturhistorischen Gegebenheiten – 
jeweilig vorhandene naturräumliche Potenziale besondere Berücksichtigung finden. 



 

  Seite 9 

(4) Besondere Maßnahmen sind zur Erhaltung der traditionellen Hofanlagen und landwirtschaftlichen 
Bauelemente sowie zur weiteren Anwendung der charakteristischen Bauweisen und -materialien er-
forderlich. 
 
Art. 9 Protokoll Raumplanung und Nachhaltige Entwicklung 
Inhalt der Pläne und/oder Programme für Raumplanung und nachhaltige Entwicklung 
Die Pläne und/oder Programme für die Raumplanung und nachhaltige Entwicklung beinhalten auf der 
am besten geeigneten territorialen Ebene und nach Maßgabe der jeweiligen räumlichen Gegebenhei-
ten insbesondere folgendes: 
(...) 
(2) Ländlicher Raum 
(...) 
b) Festlegung von Maßnahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Land- und Forstwirtschaft 
im Berggebiet, 
c) Erhaltung und Wiederherstellung der ökologisch und kulturell besonders wertvollen Gebiete, 
(...) 
 
Art. 10 Protokoll Naturschutz und Landschaftsplanung 
Grundschutz 
(1) Die Vertragsparteien (...) ergreifen ferner alle geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung und, soweit 
erforderlich, Wiederherstellung besonderer natürlicher und naturnaher Landschaftsstrukturelemente, 
Biotope, Ökosysteme und traditioneller Kulturlandschaften. 

 
Somit bestehen in Bayern und speziell im bayerischen Alpenraum eine Vielzahl rechtlicher 
Verpflichtungen zu Schutz, Pflege und Entwicklung historischer Kulturlandschaften. Die 
praktische Umsetzung dieser Rechtsbestimmungen spiegelt die rechtlichen Anforderungen 
aber noch nicht ausreichend wieder. So ist dem Verfasser bislang kein Landschaftsplan im 
bayerischen Alpenraum bekannt, der systematisch auch historische Kulturlandschaftselemente 
behandelt. 
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4. Ergebnisse der Literaturauswertung, Expertenbefragung, 
Online-Recherche und des Expertenworkshops 

Die Ziele von Literaturauswertung, Expertenbefragung und Online-Recherche waren gemäß 
Auftrag die Ermittlung von Experten, Aktivitäten, Projekten und Elementen der historischen 
Kulturlandschaft, die im (bayerischen) Alpenraum in einer besonderen Ausprägung vorhan-
den sind. 
 
Ein Ergebnis der Recherche ist eine 38 Personen umfassende Liste von Akteuren aus Öster-
reich, Südtirol, der Schweiz und Bayern, die sich aus Verwaltungs-, wissenschaftlicher, plane-
rischer oder praktischer Sicht mit dem Thema „Historische Kulturlandschaft“ in den („germa-
nischen7“, also überwiegend von Viehwirtschaft und Streusiedlungen geprägten) Alpen befas-
sen (s. Anhang 1). Diese Akteure wurden zum Expertenworkshop eingeladen. Zudem bildet 
der Adresspool eine wichtige Basis für mögliche zukünftige Kooperationen, Networking und 
Veranstaltungen. 
 
Des weiteren wurde eine Liste erstellt, die insgesamt etwa 30 wichtige Projekte zu Erfas-
sung, Schutz/Pflege/Entwicklung, nachhaltiger Nutzung und Öffentlichkeitsarbeit aus dem 
deutschsprachigen Alpenraum enthält (s. Anhang 4).  
 
Im Folgenden werden nach einer kurzen Einführung zur Entwicklung der alpinen Kulturland-
schaft und dem rezenten Kulturlandschaftswandel ausgewählte gesetzliche Grundlagen, För-
derprogramme, Schutzmaßnahmen und Projekte zu Erfassung beschrieben, deren Erfahrungen 
für entsprechende Maßnahmen im bayerischen Alpenraum von besonderer Bedeutung sein 
können.  
 

4.1 Kulturlandschaftsentwicklung in den Alpen 

Will man historische Kulturlandschaften schützen, ist es wichtig, zu wissen, wie sich die Kul-
turlandschaft in der betroffenen Region historisch entwickelt hat (vgl. z. B. Bätzing 2003), 
wie sie sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat (vgl. z. B. Tappeiner et al 2006, Güthler 
2006), welche Triebkräfte hierfür maßgeblich sind (vgl. z. B. Tappeiner et al 2003) und wel-
che Entwicklungen zukünftig zu erwarten sind (vgl. z. B. Favry, Pfefferkorn 1999). Eine um-

                                                 
 
 
 
 
 
7 Die kulturhistorische Differenzierung in einen germanischen und einen romanischenv Alpenraum (vgl. Bätzing 
2003) ist aufgrund einer Vielzahl von Wanderungsbewegungen so nicht haltbar (Workshopbeitrag Egli). Die 
weitere Recherche bezog sich demnach auf den deutschsprachigen Alpenraum. 
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fassende Darstellung dieser Thematik würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, es kann 
hier nur auf einige wichtige Entwicklungen hingewiesen werden. 
 

4.1.1 Kurzabriss Historische Entwicklung der Kulturlandschaft in den Alpen 

In der Eisen- und Bronzezeit begann der Mensch nach Jahrhunderten des Jäger- und Samm-
lertums auch in den Alpen sesshaft zu werden. Ackerbau und Viehzucht brachten eine Um-
gestaltung der Landschaft mit sich, zunächst insbesondere auf den Trogschultern der Täler 
oberhalb der Baumgrenze. Aus römischer Zeit finden sich noch Spuren von Straßen und 
Siedlungen. Vor allem durch die hochmittelalterliche Zunahme der Bevölkerung (ab ca. 1000 
n. Chr.) nahm der Druck auf die alpine Landschaft zu. Neben der Urbarmachung der Berg-
flanken und Talböden wurde vor allem der Wald wirtschaftlich genutzt, zum einen als Weide 
und zum anderen als Streulieferant und Baumaterial. Das gleichzeitige großflächige Roden 
von Gebirgswäldern führte lokal schon im 14. Jahrhundert zur Ausweisung von Bannwäldern. 
In weiten Bereichen kann man somit bereits im 13. Jahrhundert, als sich aufgrund einer Kli-
maverschlechterung die Besiedelung verlangsamte, von einer alpinen Kulturlandschaft spre-
chen. Bis ins 19. Jahrhundert veränderte sich die Landschaft, abgesehen von regionalen Berg-
bauaktivitäten (v. a. Kohle, Eisenerz, Salz) und deren Folgen, relativ wenig. Erst in Folge der 
Bauernbefreiung und der einsetzenden Industrialisierung kam es wieder zu größeren Verände-
rungen. Das außer- und inneralpine Angebot an nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, 
speziell im Allgäu auch der Preisverfall für den angebauten Flachs durch das Aufkommen 
industriell verarbeiteter Baumwolle führte zu einer Abwanderung aus den agrarisch geprägten 
Gebieten. Im Allgäu wurde der Ackerbau etwa Mitte des 19. Jahrhunderts zugunsten einer 
verstärkten Grünlandwirtschaft (Einführung der Hartkäserei) zurückgedrängt. Die Landflucht 
in weiten Teilen der Alpen wurde nur in den wirtschaftlich schlechten Zeiten und den Welt-
kriegen unterbrochen. Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Kulturlandschaft in den Al-
pen ihre maximale Vielfalt erreicht. Durch das Aufkommen großer Maschinen wurde die 
kleinstrukturierte „Handarbeitslandschaft“ (Heringer 1981) verstärkt seit den 1950er Jahren  
zunehmend uniformiert. Neue Nutzungsformen, wie die Energiewirtschaft und der Massen-
tourismus griffen und greifen vermehrt auch in entlegene Gebieten ein. 
 

4.1.2 Aktueller Landschaftswandel 

Die wichtigsten aktuellen Entwicklungen sind in den drei Höhenstufen im bayerischen Al-
penraum völlig unterschiedlich (vgl. Güthler 2006): 

• Auf den Gunstflächen im Talboden werden die Nutzungen weiter intensiviert, 
Siedlungen, intensivierte Landwirtschaft, Verkehr und Infrastrukturen konkurrieren 
um die eng begrenzten ebenen Flächen. Entwässerungsmaßnahmen, Düngung, Ma-
schineneinsatz und Grundzusammenlegung ermöglichen eine maximale landwirt-
schaftliche Produktion auf Kosten historischer Landschaftsstrukturen (z. B. Flurfor-
men, Wege) und –elemente (z. B. Streuwiesen). Historische Kulturlandschaften sind 
vielfach nur noch fragmentarisch erhalten (z. B. Haglandschaft Miesbach, Buckelwie-
sen Hinterstein und Mittenwald, Heustadellandschaften im Raum Garmisch, Streuwie-
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senkomplexe um Moore im Voralpenland, zudem Elemente wie Wegkreuze, meist 
zerfallende Lesesteinmauern, Kapellen, (oft denkmalgeschützte) Einzelhöfe etc.). In 
dieser Höhenstufe kommt einer weitsichtigen (Bauleit-)Planung, und hoheitlichen 
Steuerungsmaßnahmen (z. B. Schutzgebieten) für den Schutz von Resten historischer 
Kulturlandschaften eine besondere Bedeutung zu. 

• An den Talflanken und in Grenzertragsstandorten zieht sich die Landwirtschaft im-
mer mehr zurück, maschinell nicht zu bewirtschaftende Hangflächen wurden zumeist 
bereits aufgegeben, inzwischen sind vermehrt auch abgelegenere, kleinere, feuchtere 
oder trockenere Mähder und Bergweiden von der Nutzungsaufgabe betroffen.  Das ge-
rade im Allgäuer Raum landschaftsprägende Mosaik aus Offenland und Wald entwi-
ckelt sich zu einer Waldlandschaft. Der Rückgang der Berglandwirtschaft aus Grenz-
ertragsstandorten zeigt sich hier eindrücklich. Hier liegen aktuell die größten Heraus-
forderungen für den Erhalt historischer Kulturlandschaften im bayerischen Alpen-
raum. 

• Das oberste Stockwerk, im Bereich der Alm- (Oberbayern) bzw. Alpwirtschaft (All-
gäu) ist im bayerischen Alpenraum (im Gegensatz zu anderen Alpenstaaten, vgl. 
Tappeiner 2006) bislang aufgrund umfangreicher staatlicher Förderungen relativ sta-
bil. Seit mehreren Jahrzehnten wurde im bayerischen Alpenraum keine Alp mehr auf-
gegeben. Die durch die Almwirtschaft geprägte Landschaft ist sicherlich der flächen-
deckend prägendste historische Kulturlandschaftstypus im bayerischen Alpenraum. 
Die Alpwirtschaft genießt große öffentliche Aufmerksamkeit und Akzeptanz, die Alp-
gebäude finden zudem eine breite Beachtung im Denkmalschutz (vgl. Stankowski 
2003). Allerdings könnten rückläufige Viehzahlen bei einem weiteren Rückgang der 
Dauerlandwirtschaft in den Tälern mittelfristig auch die Almwirtschaft im bayerischen 
Alpenraum massiv treffen. Bereits heute reichen Alppersonal und Viehbestände ört-
lich nicht mehr aus, um auch abgelegenere Weiden ausreichend zu bewirtschaften 
bzw. nachzupflegen. Da die Almbewirtschaftung häufig an historische Rechte gebun-
den ist, können Almflächen nicht ohne weiteres von anderen Personen mitbewirt-
schaftet werden, wenn die Heimlandwirtschaft wegfällt. Gerade in Österreich hat dies 
zu einem beschleunigten Almrückgang geführt. Umfangreiche Veränderungen finden 
in dieser Höhenstufe durch den Bau von Erschließungsstraßen statt, die zum einen für 
sich einen erheblichen Eingriff darstellen (auch in Bezug auf den Verlust historischer 
Wege), zum anderen häufig eine Nutzungsintensivierung (Auffahren von Gülle vom 
Talbetrieb) oder eine Bewirtschaftung vom Tal aus (nachlassende Weidepflege) zur 
Folge haben und damit den Charakter der historischen Kulturlandschaft einschneidend 
verändern können.  
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4.2 Methodische Grundlagen  

Grundsätzlich sollte das Themenfeld historische Kulturlandschaft auf drei Ebenen betrachtet 
werden: 

1.) Einzelelement 
2.) Ensemble: Beziehung der Einzelelemente zur Landschaft 
3.) Überregionale und Programmebene: Überregionale Typisierung, Zielsetzun-

gen, Förderprogramme, Grundlagen. 
 
Während Einzelelemente relativ einfach erfasst und beschrieben werden können, stellt die 
Erfassung von Ensembles, bei denen gerade die Beziehungen zwischen den Einzelelementen 
und ihrer Umwelt und die Strukturen eine wichtige Rolle spielen, eine weit höhere Herausfor-
derung dar. Wie ein Text mehr ist als die Summe der Buchstaben, so sind auch historische 
Kulturlandschaften mehr als die Summe ihrer Einzelelemente (Workshopbeitrag Egli). Sehr 
häufig ist der Landschaftswert historischer Kulturlandschaftselemente viel höher als ihr Ein-
zelwert.  
 
Die Eigenart einer historischen Kulturlandschaft wird zumeist durch relativ wenige Elemente 
entscheidend geprägt. Meist genügen drei bis zehn Elemente, um einen Landschaftstypus zu 
charakterisieren. Für einen effizienten Schutz historischer Kulturlandschaften sollte analysiert 
werden, wie viele Elemente verändert werden können, ohne dass der Landschaftstyp verän-
dert wird. Auf dieser Grundlage sollten regionale Leitbilder entwickelt werden, also als 
„ethisch-moralische Normen“, die der Auswahl und Bewertung von Landschaftselementen zu 
Grunde liegen (Workshopbeitrag Egli). Dies dürfte um so wichtiger sein, als es nicht zweck-
dienlich ist, flächendeckend museal eine historische Kulturlandschaft zu konservieren. 
 
Die Bearbeitung des Themas „Historische Kulturlandschaften“ sollte aber nicht auf der Land-
schaftsebene stehen bleiben. Um einen umfassenden nachhaltigen Schutz historischer Kul-
turlandschaften auf der Fläche zu erreichen, sind vielmehr ausreichende gesetzliche, finan-
zielle und programmatische Grundlagen zu entwickeln bzw. diese konsequent umzusetzen. 
 
Neben der materiellen historischen Kulturlandschaft sollten ferner auch immaterielle As-
pekte berücksichtigt werden: wichtig erscheint sowohl die Erhaltung von Sprache (Benutzung 
historischer Begriffe) als auch das Wissen um Handwerk zur Schaffung historischer Kultur-
landschaftselemente (z. B. Schindeldächer).  
 

4.3 Gesetzliche Grundlagen 

Rechtsbestimmungen sind fundamental als Grundlage für das Verwaltungshandeln, ebenso 
zur Begründung von Förderprogrammen. Auf die gesetzlichen Grundlagen zur Erfassung, 
Schutz, Pflege und Entwicklung historischer Kulturlandschaften in Bayern wurde bereits in 
Kapitel 3.3 eingegangen. Im Folgenden sollen daher lediglich beispielhaft einzelne Rechtsbe-
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stimmungen aus anderen Alpenstaaten vorgestellt werden, die über die bestehenden gesetzli-
chen Grundlagen in Bayern in verschiedener Hinsicht hinausgehen bzw. diese ergänzen 
könnten. 
 
Europäische Landschaftskonvention 
Die aktuell von 29 europäischen Staaten ratifizierte und von sechs weiteren Staaten unterzeichnete Europäische 
Landschaftskonvention zielt auf Schutz, Pflege und Gestaltung der Landschaft sowie eine Förderung der euro-
päischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Unter anderem wird eine flächendeckende Erfassung der Land-
schaften einschließlich ihrer Charakteristika und Veränderungen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmen zu 
Schutz, Pflege und Gestaltung der Landschaft  vereinbart. Unter Landschaftsschutz werden dabei u. a. auch 
Maßnahmen verstanden, die auf Erhaltung und Pflege der maßgeblichen oder charakteristischen Merkmale einer 
Landschaft, die durch den kulturhistorischen Wert der Landschaft begründet sind, abzielen.  
 
Übertragbare Erfahrungen für den bayerischen Alpenraum: Deutschland gehört zu den wenigen europäi-
schen Staaten, die diese Konvention bislang nicht unterzeichnet haben. Die Ratifizierung könnte insbesondere 
eine flächendeckende Erfassung (historischer) Kulturlandschaften voranbringen, zur Bewusstseinsbildung insbe-
sondere auch bei Entscheidungsträgern beitragen und die grenzübergreifende Zusammenarbeit fördern. 
 
 

Ensembleschutz Südtirol (Art. 25 des Landesraumgesetzes) 

Art. 25 des Südtiroler Landesraumgesetzes ermöglicht die Unterschutzstellung von „Gesamtanlagen (Ensemble), 
insbesondere Straßen, Plätze und Ortsbilder sowie Parkanlagen und Gärten samt Gebäuden, einschließlich der 
mit solchen Gesamtanlagen verbundenen Pflanzen, Frei- und Wasserflächen, an deren Erhaltung aus wissen-
schaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse besteht“. 
Diese Ensembles werden im Rahmen der Bauleitplanung unter besonderen Schutz gestellt. Zur Auswahl der 
Ensembles gibt es eine Kriterienliste, die folgende Kriterien umfasst: 

• historischer Wert 
• malerischer Charakter 
• Monumentalität der Bauten zueinander und zur Landschaft 
• stilistische Kennzeichnung 
• Erscheinung (Erkennbarkeit, Auffälligkeit, Orientierungspunkt) 
• Panorama (gezielte Fernblicke, perspektivische Ansichten und Ansicht) 
• kollektives Gedächtnis 
• Fortbestand der urbanistischen Anlage (Erkennbarkeit einer Planung, eines Programms oder eines 

Gründungsaktes, welche die Siedlungsmorphologie bestimmt haben) 
• Fortbestand der Bautypologie 
• natürliche Merkmale, Geomorphologie und natürlicher Charakter. 

Der Schutz von Ensembles stellt eine große Herausforderung dar, zumal sehr häufig der Ensemblewert von 
Kulturlandschaftselementen größer ist als der Einzelwert. Südtirol ist nach Kenntnis des Verfassers die einzige 
Alpenregion, die auf diesen Sachverhalt mit einer spezifischen gesetzlichen Grundlage zum Schutz von Kultur-
landschaftsensembles reagiert hat.  
 
Übertragbare Erfahrungen für den bayerischen Alpenraum: Wünschenswert wäre ein ähnliches Rechtsin-
strument auch in Bayern. 
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Natur- und Heimatschutzgesetz Schweiz (NHG), Art. 5 und 6 
Artikel fünf des Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetzes sieht die Erstellung von Inventaren mit „Objekten“ 
von nationaler Bedeutung vor. Es bildet die Grundlage für das Inventar der Verkehrswege, das Inventar der 
schützenswerten Ortsbilder und das Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (s. 
u.). Die aufgenommenen Objekte stehen unter besonderem Schutz, sie dürfen nur beeinträchtigt werden, wenn 
andere Interessen von nationaler Bedeutung überwiegen. 
 
Übertragbare Erfahrungen für den bayerischen Alpenraum: Da es in Deutschland keine systematische In-
ventarisierung historischer Kulturlandschaftselemente gibt, bleibt auch die Wirkung der Schutzbestimmungen in 
den Naturschutzgesetzen von Bund und Bayern begrenzt. Die Schweizer Erfahrungen geben hier wertvolle Im-
pulse auch im Hinblick auf eine Priorisierung vordringlich zu schützender Elemente. 
 

4.4 Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente 

In keinem Alpenstaat gibt es bislang eine flächendeckende Erfassung historischer Kulturland-
schaftselemente aller Funktionsbereiche8. Da dies aufwändig ist, wurden verschiedene Priori-
täten gesetzt. So gibt es verschiedene regionale (z. B. im Rahmen des Kulturlandschaftspro-
gramms Nationalpark Hohe Tauern) oder flächendeckende sektorale Erfassungsprogramme, 
wie z. B.: 

• die drei Schweizer Bundesinventare, in denen auf Grundlage des Schweizer Natur- 
und Heimatschutzgesetzes (Art. 5, s. o.) Objekte von nationaler Bedeutung (teils auch 
von kantonaler oder regionaler Bedeutung) erfasst werden 

• das Inventar historischer Verkehrswege,  
• das im Aufbau befindliche Inventar der schützenswerten Ortsbilder und das Bundesin-

ventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 
• die Kulturlandschaftsinventarisierung Tirol, in welcher (ausschließlich) die Flurfor-

men erfasst und im Hinblick auf ihre Traditionalität klassifiziert werden.  
 
Daneben gibt es verschiedene nationale bzw. landes-/kantonsweite Kulturlandschaftsgliede-
rungen (z. B. Kulturlandschaftsgliederung Österreich (WBRKA 2002), Landschaftsinventar 
Südtirol). Solche Typisierungen bilden eine wichtige Grundlage, um in ausgewählten Regio-
nen vertiefte Erfassungen durchzuführen, um Kulturlandschaftseinheiten abzugrenzen (z.B. 
im Hinblick auf die Identifizierung von Kulturlandschaftselementen, die die Eigenart einer 
Landschaft prägen) und Leitbilder für die künftige Entwicklung zu formulieren. Somit ist eine 
Kulturlandschaftsgliederung eine wichtige Voraussetzung auch für die Identifizierung priori-
tärer Projekte zu Schutz, Pflege und Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften eine 

                                                 
 
 
 
 
 
8 Funktionsbereiche: Siedlung, Land- und Waldwirtschaft, Gewerbe, Verkehr, Gemeinschaftsleben (Religion, 
Staat, Militär), Erholung und Freizeit, Assoziativer Aspekt (Gunzelmann 2001) 
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Grundlage für die Dorferneuern, Regionalmanagement und Kulturlandschaftstourismus. Eine 
grenzübergreifend abgestimmte Kulturlandschaftsgliederung in den Alpen wäre sinnvoll. 
 
Verbände können bei der Erfassung eine Schnittstelle zwischen Behörden und Bevölkerung 
bilden (Workshopbeitrag Eberhard). Über die Verbände wäre auch eine ehrenamtliche Mit-
wirkung an Erfassungsmaßnahmen möglich.  
 
In Bayern wären grundsätzlich die Regionalpläne geeignet, um historische Kulturlandschaft 
mitzubehandeln. Allerdings ist es nicht möglich, im Rahmen der Regionalplanung entspre-
chende Daten zu erfassen. Dies kann im Rahmen von Landschaftsentwicklungskonzepten 
erfolgen. Landschaftsentwicklungskonzepte beinhalten als eines von sechs Schutzgütern ex-
plizit historische Kulturlandschaften und sollten auch aus diesem Grund zukünftig auch für 
den bayerischen Alpenraum erstellt werden. In der Planungsregion Oberfranken-West wurde 
in einem Pilotprojekt des Landesamtes für Umwelt und des Landesamtes für Denkmalschutz 
ein Landschaftsentwicklungskonzept erstellt, in dem erstmals auch über 1500 historische 
Kulturlandschaftselemente erfasst und 112 Kulturlandschaftsräume identifiziert wurden 
(Workshopbeitrag Gabel). Auch für die Behandlung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter 
im Rahmen der SUP-Richtlinie (vgl. Kap. 3.3) erscheint die Erfassung von historischen Kul-
turlandschaften im Rahmen neuer Landschaftspläne nützlich. 
 
 
Beispiele aus anderen Alpenstaaten: 
 
Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Screenshot aus http://ivs-gis.admin.ch/ 

 
Projektträger: Schweizer Bundesamt für Straßen 
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Zielsetzung: Inventarisierung und Schutz historischer Verkehrswege in der Schweiz 
 
Kurzbeschreibung: Gemäß Art. 5 des Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) erstellt der Bundes-
rat nach Anhören der Kantone Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung. Ein Objekt von nationaler 
Bedeutung steht gemäss NHG (Art. 6) unter besonderem Schutz: "Durch die Aufnahme eines Objektes von nati-
onaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte 
Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmaßnahmen die 
größtmögliche Schonung verdient". Zusätzlich sind im Inventar auch Verkehrswege von lokaler und regionaler 
Bedeutung erfasst. 
 
Auch historische Verkehrswege gehören heute zu den gefährdeten Objekten des Natur- und Heimatschutzes. 
Viele alte Verkehrswege, welche die Kulturlandschaft gliederten, wurden bereits überprägt, beseitigt, aufgege-
ben oder durch neue Strassen abgelöst. Ihr Verschwinden bedeutet nicht nur den Verlust eines Teils des histori-
schen Erbes des Landes, sondern auch eine Verminderung der landschaftlichen Vielfalt. Das zukünftige Bun-
desinventar der historischen Verkehrswege von nationaler Bedeutung (IVS) soll nicht nur dem Schutz, der Er-
haltung und der Pflege historischer Verkehrswege dienen. Vielmehr soll mit dem IVS ebenso die touristische 
Nutzung historischer Wege gefördert werden. Das Inventar wird daher auch einen wichtigen Beitrag leisten zur 
Schaffung eines attraktiven Fuß-, Wander- und Velowegnetzes. Ein solches Netz für den Langsamverkehr ist 
Teil der Strategie, die im Bundesgesetz über die Fuß- und Wanderwege festgehalten wurde. Das IVS soll nebst 
dem Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) und dem Bundesinventar der schützenswer-
ten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) das dritte Inventar nach Artikel 5 des NHG bilden. 
 
Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS, dessen Grundlagen bisher im Entwurf vorliegen, 
enthält umfangreiche Informationen zum Verlauf der historischen Wege, ihrer Geschichte, ihrem Zustand und 
ihrer Bedeutung gemäss NHG. Es liefert damit wichtige Grundlagen für den Erhalt, den Unterhalt und die Nut-
zung der schützenswerten Objekte. 
 
Das Inventar liefert nicht nur die Grundlagen für den Schutz wertvoller Elemente sondern auch für eine auf dem 
Inventar basierende Öffentlichkeitsarbeit und touristischer Programme (vgl. Kulturwege Schweiz der Via Storia, 
vgl. Projektliste im Anhang) und einer Vielzahl von Instandhaltungsprojekten des Schweizer Bundesamt für 
Straßen und privater Träger. 
 
Weitere Informationen: http://ivs-gis.admin.ch/ 
 
Übertragbare Erfahrungen: Die systematische Erfassung historischer Verkehrswege ist aufwändig. Da die 
Verkehrswege jedoch die Landschaftsstrukturen stark prägen, ist eine Erfassung als Grundlage für Schutz und 
Inwertsetzung wichtig. Ein entsprechendes Projekt könnte sich an den Schweizer Erfahrungen orientieren. Sinn-
vollerweise würde sich dies allerdings auf den gesamten bayerischen Raum beziehen, da alpenspezifische Kom-
ponenten fehlen. 
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Kulturlandschaftsinventarisierung Tirol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abb. 2:  Screenshot aus http://gis3.tirol.gv.at/scripts/esrimap.dll?Name=natur2&Cmd=Start 
 
Zielsetzung: Die Kulturlandschaftsinventarisierung soll einen raschen Überblick über die aktuelle Situation und 
den gebietsspezifischen Zustand der Kulturlandschaft am Beispiel der Traditionalität der Flurformen liefern 
 
Kurzbeschreibung: Um Gebiete miteinander Vergleichen zu können, wurden Luftbilder der ersten flächende-
ckenden Befliegung Tirols aus den 1940er bis 1950er Jahren mit Luftbildern aus den 1990er Jahren verglichen 
und digitalisiert. Je nach Veränderungen der Flurformen wurden die einzelnen Flächen in Kategorien eingeteilt. 
Man beschränkte sich bei der Betrachtung auf das offene Kulturland im Dauersiedelraum. D.h. Veränderungen 
die in anderen Regionen Tirols, vor allem der Bergregion, stattfanden können mit diesem Instrument nicht dar-
gestellt werden, es wurden also nur ca. 9% Tirols begutachtet. 
 
Trotz allem lassen sich wichtige Handlungsempfehlungen ableiten. Aufgrund der Inventarisierung sollten Ent-
scheidungen der Raumentwicklung bzw. Raumordnung getroffen werden. Auch Fördermaßnahmen sollten nur 
nach Konsultation des Inventars aufgelegt werden. Das Inventar kann der Beginn von vertiefenden Untersu-
chungen über den Wert bzw. die Wirkung der Artenvielfalt sein und eine Rolle bei der Erarbeitung von Pflege- 
und Managementkonzepten sein. 
 
Weitere Informationen: http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/kulturlandschaft/ 
 
Übertragbare Erfahrungen: Eine systematische flächendeckende Erfassung der Flurformen aus Satellitenbil-
dern ist aufwändig. Da die Flurformen die Strukturen der (historischen) Kulturlandschaft entscheidend prägen, 
ist eine Erfassung besonders gut erhaltener traditioneller kulturhistorisch charakteristischer Flurformen sinnvoll 
als wichtige Planungsgrundlage. Diese Erfassung könnte im Rahmen von Landschaftsentwicklungskonzepten, 
neuer Landschaftspläne oder als flächendeckende Kartierung der wertvollsten Einheiten erfolgen. 
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4.5 Schutzgebiete/ UNESCO-Welterbegebiete 

Schutzgebiete sind ergänzende Instrumente zum Schutz historischer Kulturlandschaften, so-
weit sie eine traditionelle Bewirtschaftung zur Pflege der Kulturlandschaften vorsehen bzw. 
ermöglichen. Allerdings sollte sich der Schutz historischer Kulturlandschaftselemente nicht 
auf Schutzgebiete beschränken, sondern auch Elemente und Landschaften außerhalb von 
Schutzgebieten berücksichtigen. Zum Schutz historischer Kulturlandschaften von besonderer 
Bedeutung können verschiedene Schutzgebietskategorien jedoch einen wichtigen Beitrag 
leisten. Dies gilt beispielsweise für das Landschaftsschutzgebiet „Egartenlandschaft um 
Miesbach“, dessen Schutzzweck die Erhaltung der traditionellen Heckenlandschaften, der 
„Hage“, beinhaltet. Gleichfalls können Naturparks (z. B. der bislang einzige Naturpark im 
bayerischen Alpenraum, der neue Naturpark Nagelfluhkette) wirksam zur Erhaltung histori-
scher Kulturlandschaften beitragen. Allerdings sind die Möglichkeiten hierfür, wie bei den 
Landschaftsschutzgebieten auch, sehr stark vom Einzelfall und den jeweiligen Schutzzielen 
abhängig, ein stringenter Schutz besteht hier keinesfalls durchgehend. UNESCO-Biosphä-
renreservate (wie das Biosphärenreservat Berchtesgaden) bieten sich als Schutzkategorie 
ebenfalls an, wenn sie mit ausreichend personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet 
werden, um ihre Aufgaben zur nachhaltigen Entwicklung einer Kulturlandschaft zu erfüllen. 
Eine Anerkennung eines weiteren Biosphärenreservats durch die UNESCO im bayerischen 
Alpenraum gilt allerdings als unwahrscheinlich. Natura 2000 Managementpläne bieten 
ebenfalls die Möglichkeit, zukünftig auch historische Kulturlandschaft zu berücksichtigen. 
Bislang gibt es allerdings in Bayern nur wenige Natura 2000 Managementpläne, bei diesen 
wurde hiervon noch kein Gebrauch gemacht. (Workshopbeitrag Unterburger) 
 
Ein Ansatz für herausragende historische Kulturlandschaften kann die Aufnahme in die 
UNESCO-Welterbeliste sein. Bislang ist im deutschsprachigen Alpenraum lediglich die Re-
gion Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut in die Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. 
Die Auszeichnung als UNESCO-Weltkulturerbe ergibt keinen zusätzlichen Schutz, ist aber 
eine starke Möglichkeit zur Bewusstseinsbildung. Bei größeren Eingriffen droht allerdings 
eine Aberkennung des Welterbetitels, was sich in der Vergangenheit in mehreren Fällen als 
relativ starkes Druckmittel erwiesen hat. Aktuell arbeitet die Region Bregenzer Wald eben-
falls an einem Antrag zur Anerkennung als Weltkulturerberegion (Dreistufenwirtschaft). Im 
bayerischen Alpenraum gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen um die 
Entwicklung eines Antrags zur Anerkennung der Königsschlösser in Schwangau (Neu-
schwanstein, Hohenschwangau) einschließlich der umgebenden Kulturlandschaft (Ensemble-
schutz) als UNESCO-Weltkulturerbe. In diesem Zusammenhang wurde beispielsweise die 
geplante Errichtung eines Hotels auf Schloss Bullachberg zu Füßen der Königsschlösser wie 
auch der Bau einer Tankstelle am Ortsrand von Schwangau kritisch diskutiert. 
 

4.6 Förderprogramme und Finanzierung 

Kulturlandschaften und Landschaftselemente sind definitionsgemäß dann historisch, wenn sie 
unter den heutigen wirtschaftlichen, sozialen und technischen Bedingungen nicht mehr neu 
entstehen würden. Historische Kulturlandschaften können langfristig aber nur erhalten wer-
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den, wenn sie gepflegt bzw. zeitweise restauriert oder erneuert werden. Um dies zu ermögli-
chen, müssen entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden.  
 
Der sicherlich eleganteste Ansatz hierfür ist es, wenn es gelingt, neue Funktionen für histori-
sche Kulturlandschaften zu finden, die wirtschaftlich tragfähig sind. Dies beinhaltet  bei-
spielsweise die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte als regionale Spezialitäten (z. B. 
Mittenwalder Lamm zur Pflege der Mittenwälder Buckelwiesen) oder eine touristische Nut-
zung (z. B. der alpenüberquerende Radweg auf der ehemaligen Römerstraße Via Claudia Au-
gusta). In den allermeisten Fällen werden diese Einnahmequellen jedoch nicht ausreichen, um 
historische Kulturlandschaften langfristig zu sichern.  
 
Demnach sind staatliche Förderprogramme unabdingbar, wenn man historische Kulturland-
schaften aus kulturhistorischen, landschaftsästhetischen, gesellschaftlichen, ökologischen oder 
touristischen Gründen erhalten will. Derzeit gibt es in Bayern (im Unterschied z. B. zum 
Fonds Landschaft Schweiz) kein Förderinstrument, das spezifisch auf die Erhaltung und 
Pflege historischer Kulturlandschaften abzielt. Da das Themenfeld „Historische Kulturland-
schaft“ in der Schnittstelle von Naturschutz, Denkmalschutz und  Landwirtschaft liegt, kom-
men eine Vielzahl unterschiedlicher Förderprogramme aus diesen Bereichen in Betracht.  
 
Aktuell sind die landwirtschaftlichen Förderprogramme wesentlich besser ausgestattet als 
Denkmal- und Naturschutzprogramme, sie bilden somit eine essentielle Grundlage auch für 
die Pflege historischer Kulturlandschaften aus dem Funktionsbereich Landwirtschaft, der die 
bei weitem bedeutendste Rolle einnimmt. Da eine traditionelle landwirtschaftliche Nutzung 
die Voraussetzung zum Erhalt eines Großteils der noch erkennbaren historischen Kulturland-
schaften darstellt, wäre eine stärkere Einbeziehung dieses Themas in landwirtschaftliche För-
derprogramme wünschenswert. Die Weiterentwicklung der europäischen Agrarpolitik wird 
die Möglichkeiten zur Erhaltung historischer Kulturlandschaften in zweierlei Hinsicht stark 
prägen, selbst wenn es nicht zur immer wieder diskutierten generellen Kürzung der Agrarför-
derungen kommt: 
 
durch die Verlagerung von Fördermitteln von der ersten auf die zweite Säule bestehen Chan-
cen zur Entwicklung von (flexiblen) Förderinstrumenten, die dem Erhalt historischer Kultur-
landschaften und –landschaftselemente dienen 
 
durch die geplante Abschaffung der Milchquote ab 2015 muss mit einem starken Preisverfall 
der Milch gerechnet werden. Ohne einschneidende flankierende Maßnahmen könnte die 
Milchproduktion in Bergregionen unrentabel werden, was massive Konsequenzen für die 
Landschaftsentwicklung in diesen Regionen mit sich bringen würde. 
 
Historische Kulturlandschaftselemente prägen gerade die Eigenart von Landschaften. Daraus 
ergibt sich, dass je nach Kulturlandschaftstyp spezifische Elemente, Strukturen und deren Zu-
sammenwirken erhaltenswert sind. Überregional einheitliche Förderprogramme werden je-
doch häufig diesen spezifischen regionalen Anforderungen nicht gerecht. Eine Flexibilisie-
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rung von Förderprogrammen wäre daher dringlich (wie z. B. im Fall des Tiroler Förderhand-
buchs). 
 
Bei den meisten Kulturlandschaftselementen ist der Landschaftswert (Ensemblewert) wichti-
ger als der Einzelwert. Dies sollte sich auch in den Förderinstrumenten widerspiegeln.  So 
gibt es beispielsweise im französischen Alpenraum ein Förderprogramm für die extensive 
Bewirtschaftung großer Bergwiesenkomplexe, innerhalb derer sehr variable Bewirtschaftun-
gen möglich sind (Workshopbeitrag Ringler). In Südtirol gibt es eine gesetzliche Grundlage, 
die zum Ensembleschutz im Rahmen der Bauleitplanung auffordert (s. o.). Hierin liegt eine 
erhebliche Herausforderung, zumal der (geförderte) Erhalt eines Einzelelements wesentlich 
leichter zu überprüfen ist, wie die Erhaltung der Eigenart eines kulturhistorischen Land-
schaftsensembles.  
 
Ein gesamtbetrieblicher Ansatz wie das „Ökopunkteprogramm Niederösterreich“ oder der 
vom Umweltbüro Klagenfurt entwickelte Salzburger und Kärntner „Naturschutzplan auf der 
Alm“ bietet viele Vorteile: zum einen ist der Schutz eines Landschaftsensembles besser er-
reichbar als bei der isolierten Förderung einer Pflege von Einzelelementen. Zum anderen be-
kommt der Landwirt eine umfassende auch betriebswirtschaftliche Beratung, die ihm die be-
triebliche Gesamtplanung erleichtert.  
 
In Bayern gibt es kein explizites Förderprogramm zur Erhaltung und Pflege historischer 
Kulturlandschaften. Allerdings ist die Berücksichtigung des Themas im Rahmen anderer För-
derprogramme teilweise möglich (Vertragsnaturschutzprogramm, z. B. Streuwiesenpflege, 
Leader+, Landschaftspflegerichtlinie). So gibt es aktuell ein über Leader+ gefördertes Projekt 
zur Etablierung einer Streubörse im Allgäu, wodurch die historische Bewirtschaftungsform 
der Streuwiesenmahd zukünftig wieder verstärkt ihre Funktion zur Gewinnung von Einstreu 
für Ställe (besonders in der Biolandwirtschaft) erhalten könnte.  
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Beispiele aus anderen Alpenstaaten: 
 
Fonds Landschaft Schweiz 

Abb. 3: Screenshot aus http://www.fls-fsp.ch/131.php?page=1310&id=313 

 
Ziel: Erhalt der Kulturlandschaft mit ihren charakteristischen Elementen 
 
Kurzbeschreibung:. Der Fonds Landschaft Schweiz (FLS) wurde 1991 zur 700 Jahrfeier der Eidgenossenschaft 
durch das Parlament ins Leben gerufen. Das zuerst auf zehn Jahre festgelegte und mit 50 Millionen Franken 
ausgestattete Programm wurde 1999 um weitere zehn Jahre verlängert. Derzeit läuft sogar eine Kommissionsini-
tiative die gesetzliche Befristung aufzuheben. Bis jetzt wurden 1300 Projekte mit knapp 94 Millionen Franken 
unterstützt. Neben der staatlichen Grundfinanzierung stehen Spenden und Gelder von Kantonen, Gemeinden, der 
Wirtschaft und privater Personen zur Verfügung. 
 
Der FLS fördert Projekte, die direkten Bezug zur Erhaltung der Kulturlandschaft haben. Projekte zur touristische 
Erschließung, Forststraßen, Forschungsprojekte oder reine Denkmalpflegeprojekte werden hingegen nicht geför-
dert. Bewilligt werden vor allem Projekte die eine nachhaltige Wirkung haben und sich durch engagierte und 
fachkompetente Projektträger auszeichnen. Ein weiteres Kriterium ist die Beispielwirkung des Projekts in einer 
Region hinsichtlich Zielen, Realisierung und Methodik. Ein wichtiges Merkmal der Förderung selbst ist, dass der 
Fonds Landschaft Schweiz unbürokratisch Finanzmittel zur Verfügung stellen kann, vor allem auch für Projekte, 
die von keiner anderen Institution finanziell unterstützt werden. Aktuelle Beispielprojekte sind etwa die Pflege 
der „Wildheukultur“ im Kanton Uri (s. screenshot oben), die Sanierung von Alpen und die Restaurierung eines 
historischen Hotelgartens im Hochgebirge. 
 
Weitere Informationen: http://www.fls-fsp.ch/deutsch.php 
 
Übertragbarkeit: Das Projekt eines Kulturlandschaftschutzfonds ermöglicht eine unbürokratische und auf die 
lokale Situation zugeschnittene gezielte Förderung von Restaurierungs- und Erhaltungsmaßnahmen historischer 
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Kulturlandschaftselemente. Damit kann die in vielen Fällen bestehende Lücke zwischen Naturschutz/ Land-
schaftspflege und Denkmalschutz geschlossen werden. Zudem ist der Fonds ein gutes Mittel zur Berücksichti-
gung der Ensemblewirkung von Kulturlandschaftselementen, indem er auf die jeweilige lokale Situation Rück-
sicht nehmen kann. 
 
 
Förderhandbuch Tirol – Allgemeine Förderrichtlinien Naturschutz 

 
„(2) Projektförderungen („Bottom-up“-Prinzip) betreffen Fördermaßnahmen und Beauftragungen, die 
auf den Vorhabensort oder -zweck individuell abgestimmt sind. Ihre Umsetzung wird in einem Projekt-
antrag räumlich und zeitlich definiert. Die Entscheidung über die Zuteilung einer Förderung bzw. über 
die Beauftragung erfolgt unter Berücksichtigung des Vier-Augen-Prinzipes nach festgelegten Krite-
rien.“ (Auszug Förderhandbuch Tirol) 

 
Die Förderrichtlinien in Tirol lassen eine flexible Ausrichtung von Naturschutz- und Kulturlandschaftsförderun-
gen auf die regionalen Gegebenheiten in naturschutzfachlich wertvollen Landschaften zu. Sie berücksichtigen 
damit die Notwendigkeit, die Förderung auf die spezifischen Besonderheiten einer Region abzustimmen und die 
örtlichen Akteure vollumfänglich einzubeziehen (Bsp. Förderung eines Projekts zur Erhaltung und Pflege von 
Kleinstrukturen in Virgen). 
 
Übertragbarkeit: Eine Flexibilisierung von Förderinstrumenten wäre auch im bayerischen Alpenraum wün-
schenswert. 
 
 
Gesamtbetrieblicher Ansatz: Ökopunkte Niederösterreich 
 
Ziel: Naturnahe Gestaltung und Erhaltung der Kulturlandschaft 
 
Kurzbeschreibung: Die Maßnahme Ökopunkte ist ein eigenständiges niederösterreichisches Programm im 
Rahmen des Österreichischen Programms für umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) 2007. Das Programm 
zielt darauf ab, Betriebe mit hoher Extensivnutzungs- bzw. Landschaftsleistung zu unterstützen. Die Grundideen 
hinter dem Ökopunktemodell sind, die ökologischen Leistungen der Bauern zu honorieren, Landwirte und Be-
völkerung für die Kulturlandschaft zu sensibilisieren und umweltgerechtes Wirtschaften zu erleichtern. Die ge-
samtbetriebliche Herangehensweise ermöglicht eine an die einzelbetrieblichen Umstände angepasste optimale 
Umsetzung. 
 
Die Ökopunkte werden nach einem bestimmten Schema vergeben. Dabei können negative wie auch positive 
Punkte erreicht werden. Hohe Mineraldüngergaben ergeben negative, die Bewirtschaftung artenreicher Wiesen 
positive Ökopunkte. Die Ökopunkte werden sowohl für Grünland als auch für Ackerbau, aber auch für den Er-
halt von Landschaftselementen, wie Hecken, Bäche, Baumgruppen, Felsblöcke Böschungen und Raine verge-
ben. Je mehr Ökopunkte ein Betrieb erhält, desto höher ist seine jährliche Prämie. Diese Ökopunkte-Prämie ist 
gleichsam eine Entgelt für die Erhaltung und Pflege einer ökologisch hochwertigen und intakten Kulturland-
schaft.  
 
Das Ökopunkteprogramm Niederösterreich erleichtert es Bauern relativ unbürokratisch, umweltverträglich zu 
wirtschaften. Nach einmaliger Anmeldung werden jährlich nur noch die durchgeführten Maßnahmen gemeldet. 
Dem Bauer steht ein umfassendes Programm statt nebeneinander stehender Einzelförderungen zur Verfügung. 
Im Jahr 1995 nahmen 319 Betriebe am Programm teil, 2007 bereits 4025 Betriebe. 
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Weitere Informationen: http://www.oekopunkte.at/index.html 
 
Übertragbarkeit: Eine gesamtbetriebliche Herangehensweise wäre auch bei der Honorierung landschaftspflege-
rischer Leistungen in Bayern wünschenswert. 
 
 
Richtlinie Landschaftspflegebeiträge Südtirol 
Die Landschaftspflegerichtlinien Südtirol sehen eine sehr differenzierte Förderung spezifischer Elemente der 
historischen Kulturlandschaft vor: 
- Holzzäune  
- Schindel- und Strohdächer  
- Trockenmauern  
- Erhaltung bäuerlicher Kleindenkmäler  
- Erhaltung von Waalen, Harpfen, Wieren9 
- Instandhaltung von Zufahrts- und Wanderwegen 
- Unterirdische Verlegung von bestehenden Freileitungen 
- Weitere förderungswürdige Objekte gemäß landschaftlicher Unterschutzstellung 
Bei den Maßnahmen sind traditionelle Baumaterialien zu verwenden, es erfolgt eine kritische Auseinanderset-
zung mit der Authentizität (keine Ferienwohnung auf der Alm). Auch die Neuerrichtung traditioneller Elemente 
wird gefördert. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Anteilsfinanzierung, um ein Eigeninteresse sicher zu 
stellen. Die Förderung zielt auch auf die Erhaltung des Wissens zu Handwerk und Typologie. 
 
Übertragbarkeit auf den bayerischen Alpenraum: Bislang ist es teils nicht möglich, Errichtung und Restau-
rierung solche Einzelelemente aus Landschaftspflege- oder Denkmalschutzmitteln zu fördern. Eine Ergänzung 
der bayerischen Landschaftspflegerichtlinien wäre sinnvoll. 
 
 
In einigen Fällen gibt es neben staatlichen Förderprogrammen weitere Finanzierungsmög-
lichkeiten: Gerade im bayerischen Alpenraum spielt der Tourismus eine zentrale Rolle. Eine 
attraktive Landschaft mit durch historische Kulturlandschaftselemente geprägter Eigenart ist 
eine wichtige Grundlage für den Tourismus. Demnach ist es naheliegend, dass sich der Tou-
rismus (etwa aus Einnahmen der Kurtaxe wie z. B. imVorarlberger Kleinwalsertal, im Ostall-
gäuer Pfronten oder im Chiemgauer Achental) an den Kosten der Landschaftspflege beteiligt. 
Die Erhaltung historischer Strukturen und Elemente ist dabei für den Tourismus von besonde-
rem Interesse. Historische Kulturlandschaften haben eine große Popularität in der Bevölke-
rung. Demnach kann es für lokale Firmen attraktiv sein, Projekte zur Erhaltung historischer 
Kulturlandschaften im Rahmen eines Sponsorings zu unterstützen. Bei einigen Projekten (z. 

                                                 
 
 
 
 
 
9 Historische Vorrichtungen zur Heutrocknung 
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B. Sanierung historischer Bewässerungsanlagen in Graubünden durch die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz, Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente, Landschaftspfle-
gemaßnahmen der Umweltverbände, Trockenmauerbau der Stiftung Umwelteinsatz Schweiz) 
konnten Kosten durch ehrenamtliche Arbeit gering gehalten werden.  
 
 

4.7 Projekte zu Schutz, Pflege und Entwicklung historischer Kulturland-
schaften 

Da es keine flächendeckende Erfassung historischer Kulturlandschaften bzw. von Kulturland-
schaftselementen gibt und die finanziellen Ressourcen beschränkt sind, ist die Umsetzung 
spezifischer Projekte in Gebieten mit besonders wertvoller Ausstattung wichtig. Träger sol-
cher Projekte können Kommunen, Regionen, das Land, Verbände, im Einzelfall auch Privat-
personen sein. Die Wirkung eines Projekts wird zunächst auf das Projektgebiet begrenzt blei-
ben, Projekte können daher keine umfassenden Förderprogramme und geeignete gesetzliche 
Grundlagen zu Schutz, Pflege, Entwicklung und nachhaltiger Nutzung historischer Kultur-
landschaften ersetzen. Dennoch kommt Projekten in Verbindung mit einer guten Öffentlich-
keitsarbeit eine u. U. weit über das Projektgebiet hinausreichende Bedeutung auch im Hin-
blick auf die Sensibilisierung für das Thema und die Bewusstseinsbildung zu.  
 
Im Alpenraum gibt es eine Vielzahl von Projekten. In der Schweiz wurden in den letzten Jah-
ren allein 1300 vom Fonds Landschaft Schweiz finanzierte Projekte umgesetzt. Unter 
http://www.sl-fp.ch/ findet sich eine Liste und größtenteils Beschreibungen von weit über 100 
Projekten der Nichtregierungsorganisation Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Eine Abgren-
zung zwischen Projekten, die sich spezifisch mit historischer Kulturlandschaft befassen und 
eher allgemeineren Landschaftspflegeprojekten ist oft schwierig, zumal wertvolle kulturhisto-
rische Landschaften zumeist auch ökologisch von höchstem Wert und somit Gegenstand der 
Landschaftspflege sind.  
 
Eine überregional agierende Nichtregierungsorganisation, die sich (ähnlich z. B. der Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz) schwerpunktmäßig für die Erhaltung historischer Kultur-
landschaften in Bayern einsetzt, gibt es derzeit nicht. Ein solcher „Motor“ wäre wünschens-
wert, eine Initiative hierzu könnte von einem bestehenden Verband oder einem entsprechen-
den Zusammenschluss aufgegriffen werden.  
 
Im bayerischen Alpenraum fokussieren Naturschutzgroßprojekte bislang auf Naturschutz 
und Landschaftsbild (z. B. Murnauer Moos). Eine verstärkte Einbeziehung historischer Kul-
turlandschaft wäre denkbar und wünschenswert. 
 
Aufgrund der Vielzahl von Projekten wird die detailliertere Beschreibung von Einzelprojek-
ten hier auf ein Beispiel begrenzt (s. aber Projektliste im Anhang). Wichtig erscheint hingegen 
eine Zusammenstellung häufiger Erfolgsfaktoren bei den Projekten.  
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Beispiel eines regionalen Projekts: Kulturlandschaftsprogramm Nationalpark Hohe 
Tauern 
 
Ziel: Das Kulturlandschaftsprogramm des Nationalparks Hohe Tauern ist ein Maßnahmenpaket zur Erhaltung 
von traditionellen Bewirtschaftungsformen und der ökologisch intakten Kulturlandschaft. Strukturelemente wie 
Klaubsteinmauern, Blockwerke, Schneitelbäume oder Lärchweiden sollen im Sinne einer Bewahrung der Biodi-
versität und der regionalen Identität ökologisch nachhaltig genutzt werden. 
 
Kurzbeschreibung: Dies bedarf eines erhöhten Arbeitsaufwands, der nach bestimmten Richtlinien gefördert 
wird. Zu diesem Projekt gehört auch die Erwachsenenbildung bzw. Angebote für Kinder und Jugendliche, wie 
z.B. die Kulturlandschaftswege Winklern oder Römerstraße im Nationalpark. 
 
Diese Kulturlandschaftswege beschreiben die Veränderungen der Kulturlandschaft und machen diese für die 
Wanderer erfahrbar. Auf dem Winklern Weg werden Einblicke in das bergbäuerliche Leben in den Hohen Tau-
ern gegeben. Die Veränderungen und der Vergleich von Bewirtschaftungsformen steht im Vordergrund. Zudem 
werden nicht agrarische Einkommensmöglichkeiten, wie der Saumhandel behandelt. Ein weiterer Punkt ist die 
Nutzung der Wasserkraft durch Mühlen. 
 
weitere Informationen: http://www.hohetauern.at/  

http://www.bios-hohetauern.at/index.php 
   http://lehrpfade.lebensministerium.at/lehrpfade/pfad/detail/2214 
 
Übertragbarkeit: das Projekt ist ganzheitlich angelegt, von der Erfassung historischer Kulturlandschaftsele-
mente über die Pflege bis hin zu touristischer Inwertsetzung und Bewusstseinsbildung. Es bietet somit vielfältige 
Anregungen. 
 
 
Als Erfolgsfaktoren von Projekten haben sich immer wieder erwiesen (verändert und ergänzt 
nach Ragger, Workshopbeitrag): 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit (z. B. mit Vorher-Nachher-Bildmontagen): die Grund-
stimmung vor Ort muss positiv sein 

• Intensive Einbeziehung der Bevölkerung, insbesondere der Landwirte (z. B. gemein-
same Pflegeschulung Planer/Landwirt) 

• Kontinuität der Aktivitäten 
• Starke lokale Partner (v. a. Gemeinden) wichtig; lokale Schlüsselakteure, die in ihrem 

Umfeld anerkannt sind 
• Kontinuierliche fachliche Begleitung 
• Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit 
• Der Maßstab des Projekts sollte nicht zu groß sein (persönlicher Zusammenhalt ist 

wichtig) 
• Möglichst: Schaffung von Produkten (regionale kulinarische Spezialitäten, touristische 

Angebote o. ä.), die einen Mehrwert ergeben. 
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Weitere wichtige Erfahrungen mit Transferrelevanz sind: 
• Ehrenamtliche Arbeit bildete in vielen Projekten eine wichtige Grundlage 
• Durch den Klimawandel werden sich die Landschaften weiter stark verändern. Ein-

zelne historische Kulturlandschaftselemente (z. B. historische Suonen zur Bewässe-
rung im Wallis; Preisanstieg von Stroh zur energetischen Biomassenutzung macht die 
Verwendung von Streuheu wieder attraktiv) erhalten neue Bedeutung 

• Der Tourismus bildet bei vielen Projekten einen wichtigen Partner (z. B. 
Tourismusprogramme der „Via Storia“ auf historischen Verkehrswegen der Schweiz)  

• Eine enge Zusammenarbeit zwischen Tourismus, Naturschutz, Denkmalschutz und 
ggf. Landwirtschaft ist entscheidend 
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5. Entwurf einer Konzeption für das Thema „Historische Kul-
turlandschaften im bayerischen Alpenraum 

 

5.1 Vorschläge zur Erfassung der relevanten Landschaftselemente/ 
Ergänzung des Katalogs historischer Kulturlandschaftselemente 

Almen/ Alpen 
Der Katalog des Bayerischen Landesamtes für Umwelt „Historische Kulturlandschaftsele-
mente in Bayern“, der derzeit im Entwurf vorliegt (Büttner et al in prep.) beinhaltet mit dem 
Kulturlandschaftselement Alm/Alp das sicherlich flächenmäßig wie auch kulturhistorische 
bedeutendste Element der historischen Kulturlandschaft des bayerischen Alpenraums. Aller-
dings sind wichtige, im Zusammenhang mit den beiden Fallbeispielen zu Alm/Alp zumeist 
erwähnte, Einzelelemente der Kulturlandschaft nicht auf die Alm-/Alpwirtschaft beschränkt 
und/ oder sind so bedeutend, dass eine eigenständige Behandlung gerechtfertigt erscheint.  
 
Zur vorliegenden Beschreibung des Themas Alm/Alp ist anzumerken, dass die Gefährdung 
der Almlandschaften in Bayern (im Gegensatz zu anderen Alpenstaaten!) aktuell und seit 
mehreren Jahrzehnten nicht von einer Auflassung von Almen ausgeht. Seit mehreren Jahr-
zehnten wurde im bayerischen Alpenraum keine (auch keine nicht mit Fahrstraßen erschlos-
sene!) Alm mehr aufgelassen, die Zahl der Sennalpen nahm in den letzten Jahren im Allgäu 
sogar zu. Wie in Kap. 4.1.2 beschrieben werden allenfalls abgelegenere einzelne Weiden auf-
grund von Vieh- und Personalknappheit zu wenig bestoßen bzw. gepflegt, so dass hier – so-
weit diese Flächen unterhalb der Waldgrenze liegen – mittel- und langfristig begrenzte Ver-
buschungen einsetzen (vgl. Güthler 2006, Schnetzer 2006, Ringler 2005). Bei einem massiven 
Einbruch der Heimlandwirtschaft nach dem geplanten Wegfall der Milchquote 2015 könnte 
allerdings auch im bayerischen Alpenraum die Alpwirtschaft schnell stark zurückgehen. Der 
Grund dürfte dann allerdings weniger in einer mangelnden Rentabilität der Alpwirtschaft lie-
gen als vielmehr darin, dass aufgrund ausreichender Flächen im Tal nicht mehr genügend 
Vieh für den Alpauftrieb zur Verfügung steht.   
 
Aktuell verändert sich die Almlandschaft wesentlich stärker durch einen – oft überzogenen – 
Almwegebau, der entsprechende Eingriffe in die oft kulturhistorisch wie ökologisch wert-
volle Landschaft zur Folge hat. Zudem werden viele mit einem Fahrweg erschlossene Almen 
nur mehr vom Tal aus mit bewirtschaftet, eine ständige Behirtung erscheint durch die gute 
Erreichbarkeit vielfach nicht mehr nötig (vgl. Schnetzer 2006). Die Konsequenz ist, dass ein 
gutes Weidemanagement und eine Nachpflege der Weiden häufig vernachlässigt wird. Zudem 
wird auf Alpwegen teilweise Gülle oder gar Mineraldünger vom Tal hochgefahren, die Inten-
sivierung der gut erreichbaren Almflächen führt in Folge zu einer deutlichen Veränderung des 
Landschaftscharakters und einer Artenverarmung (vgl. Ringler 2005). 
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Zur langfristigen Sicherung der historischen Kulturlandschaften der Almen/Alpen wäre daher 
eine Umstellung der Wegebauförderung auf eine Förderung einer wegeunabhängigen Ver-
sorgung (wie z. B. in begrenztem Maße auf der Willersalpe/ Hintersteiner Tal umgesetzt) 
sinnvoll. 
 
Elemente der Heimlandwirtschaft 
Elemente der historischen Kulturlandschaft aus dem Funktionsbereich Landwirtschaft im Al-
penraum werden im LfU-Elementekatalog derzeit (abgesehen von Streuwiesen und den Mies-
bacher Haglandschaften) nur im Rahmen der Almen/Alpen behandelt. Wenngleich die Alm-
landschaften flächenmäßig und kulturhistorisch von größter Wichtigkeit sind, muss darauf 
hingewiesen werden, dass einige der hier beschriebenen Elemente gerade auch im Talbereich 
bzw. an den Talflanken wie auch in den Mittelgebirgen bedeutend sind.  
 
Die Heimlandwirtschaft ist „im Prinzip ein Relikt aus Zeiten großer Armut“ (Workshopbei-
trag Strohwasser). Sie ist im bayerischen Alpenraum von erheblich stärkeren Problemen be-
troffen als die Almwirtschaft (vgl. Güthler 2006, Workshopbeitrag Strohwasser). Zugleich 
sind diese verbliebenen Elemente in den unteren Höhenstufen von größter Bedeutung: im 
Talboden bilden sie wichtige Inseln in der „Intensivlandschaft“, an den Talflanken sind auf-
grund des Rückzugs der Landwirtschaft aus Grenzertragsflächen vielfach nur mehr wenige 
Reste dieser historischen Kulturlandschaftselemte übrig (vgl. Kapitel 4.1.2). Kommt der ge-
plante Wegfall der Milchquoten ist mit massiven Veränderungen in dieser historischen Kul-
turlandschaft zu rechnen. Dementsprechend erscheint eine eigenständige Beschreibung ange-
bracht. Eine von der CIRPA Deutschland veröffentlichte Darstellung ausgewählter wichtiger 
Elemente der historischen Kulturlandschaft im Allgäu findet sich unter 
www.landschaftswandel.com (Menüpunkt „historisch“). 
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Abb. 4: Q.: Screenshot aus www.landschaftswandel.com 
 
Insbesondere folgende, bislang nicht eigenständig beschriebene, Elemente der Heimlandwirt-
schaft sind hier betroffen: 
 
 
Bergmähder, Buckelwiesen und Bergwiesen 
Neben den Bergmähdern meist extrem steiler oder abgelegener Lagen sind immer mehr auch 
Bergwiesen tieferer Lagen (Goldhaferwiesen, Magerrasen) von einem massiven Rückgang 
betroffen. Eine Nutzung und Pflege dieser Extensivwiesen ist trotz Förderprogrammen immer 
weniger lohnend. Der zu befürchtende weitere massive Rückgang dieser arten- und blumen-
reichen Wiesen bedeutet eine einschneidende Veränderung der historischen Kulturlandschaft 
im bayerischen Alpenraum. Da insbesondere auch tiefere Lagen betroffen sind, verläuft eine 
Verbuschung häufig relativ schnell, so dass der z. B. für das Allgäu charakteristische kleinflä-
chige Wechsel zwischen Offenland und Wald ebenso wie landschaftsprägende blumenreiche 
Wiesen verloren gehen. Entsprechend verdienen diese Bergwiesen besondere Beachtung. 
 
Fallbeispiel 1: Mittenwalder Buckelwiesen 
Im Mittenwalder Buckelwiesenprojekt konnte mit einer guten Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Naturschutz, 
Tourismus und Vermarktungsorganisationen erreicht werden, dass die historische Buckelwiesenlandschaft weit-
gehend erhalten werden konnte (vgl. http://www.mittenwald.de/index.shtml?m_naturerholung). 
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Fallbeispiel 2: Goldhaferwiesen zwischen Unterjoch und Oberjoch 
Die Alpen-Goldhaferwiesen sind durch das kleinstrukturierte unebene Gelände sehr artenreich, da sowohl tro-
ckenheits- (überwiegend) als auch feuchteliebende Arten einen Lebensraum finden. Die Bestände weisen nahezu 
die vollständige Artengarnitur dieses blüten- und kräuterreichen Bergwiesentyps auf. Mit Ausnahme einiger 
weniger brachgefallenen Bereiche werden sämtliche Wiesen vorbildlich gepflegt und sind in hervorragendem 
Zustand (vgl. www.landschaftswandel.com).  
 
 
Heustadellandschaften 
Zu den Charakteristika historischer Bergmähder gehören, auch unabhängig von der Almwirt-
schaft, Heustadel. Sie verlieren allerdings immer mehr ihre Funktion zur Einlagerung von 
Heu und müssen somit bereits überwiegend als historische Kulturlandschaftselemente be-
zeichnet werden. Für Heustadel gilt in besonderem Maße, dass ihre Bedeutung zumeist weni-
ger im denkmalschützerischen Einzelwert liegt als vielmehr im Landschaftswert, indem sie 
für die Eigenart historischer Bergwiesenlandschaften prägend sind. Besonders ausgeprägt sind 
solche „Heustadellandschaften“ im bayerischen Alpenraum im Werdenfelser Land. 
 
 
Weiden tieferer Lagen 
Zunehmend sind auch extensive Weiden der Tieflagen (im Gegensatz zu Alpweiden) von 
einem starken Rückgang betroffen. Immer mehr Milchvieh wird ganzjährig im Stall gehalten. 
Der so charakteristische Anblick weidender Kühe wird zunehmend seltener. Selbst Stachel- 
und Elektrozäune, die bis auf wenige Reste längst historische Weideumgrenzungen (Baumhe-
cken, Holzzäune, Lesesteinmauern) abgelöst haben oder bestenfalls ergänzen, werden selte-
ner. In den Talböden werden ehemalige Weiden in Folge in der Regel gemäht, die (oft in den 
intensiv genutzten Talböden immer noch verhältnismäßig artenreichen) Kleinstrukturen ent-
lang der vormaligen Weidezäune gehen zurück. Gravierender ist die Entwicklung aufgelasse-
ner bzw. nicht ausreichend gepflegter Weiden an den Talflanken: diese meist extensiven Wei-
den verlieren ihren Artenreichtum, indem sie verbuschen bzw. flächendeckend von Adlerfarn 
überwuchert werden. Die vereinzelt praktizierte Förderpraxis (Förderung der Beweidung über 
Kulap und Förderung von Schwendmaßnahmen über die Landschaftspflegerichtlinie) ist kurz-
fristig wirksam, erschwert aber langfristig die Etablierung nachhaltiger extensiver Bewei-
dungssysteme (großflächige Beweidung mit Mutterkühen, Einbeziehung von Schafen und 
Ziegen o. ä.). 
 
 
Waldweiden 
Waldweiden und Lärchwiesen führen zu halboffenen Landschaften, die historisch wesentlich 
weiter verbreitet waren. Sie werden heute durch Programme zur gezielten Trennung von Wald 
und Weide im bayerischen Alpenraum stark zurückgedrängt. Hintergrund ist die (lokal, etwa 
in Objektschutzwäldern, berechtigte) Befürchtung, dass die Beweidung zu Schäden am Berg-
wald führt und somit die Stabilität von Bergwäldern beeinträchtigt werden kann. Vielfach 
führt eine extensive Waldweide jedoch zu charakteristischen lichten Wäldern, die sowohl 
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kulturhistorisch als auch ökologisch von höchstem Wert sind (z. B. im Karwendel). So gibt es 
in Österreich und Südtirol Programme, die die Beweidung von Lärchwiesen fördern. Eine 
Anpassung der bayerischen Programme zur Wald-Weide-Trennung an diese Erkenntnisse 
sowie eine gezielte Förderund der Waldweide nach Einzelfallprüfung wäre aus ökologischer 
und kulturhistorischer Sicht dringlich. Aufgrund der kulturhistorischen wie ökologischen Be-
deutung einiger der wenigen verbliebenen Waldweiden im bayerischen Alpenraum erscheint 
eine eigenständige Beschreibung im Elementekatalog des LfU gerechtfertigt. 
 
Sonstige regional spezifische historische Kulturlandschaftselemente 
Im Rahmen der eng begrenzten Studie war eine systematische Analyse historischer Kultur-
landschaftselemente im bayerischen Alpenraum nicht möglich. Neben den genannten Ele-
menten dürften bei einer gezielten Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente im baye-
rischen Alpenraum weitere alpen- und regionalspezifische Elemente von Bedeutung sein, 
etwa aus den Bereichen Jagd, historische Straßen und (Säumer-)Wege, Relikte von Bergbau 
(wie am Grünten) und Soleleitungen (z. B. bei Bad Reichenhall), Kalköfen und Tratten und 
Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren. 
 

5.2 Umsetzungsstrategien zur Erfassung, Pflege, Entwicklung und 
Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum 

5.2.1 Einführung 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben gibt es in Bayern verschiedene Rechtsgrundlagen, die Erfas-
sung, Schutz, Pflege und Entwicklung historischer Kulturlandschaften beinhalten. Im Alpen-
raum kommen hier noch die völkerrechtlich verbindlichen Bestimmungen der Alpenkonven-
tion hinzu. Schutz, Pflege, Erhaltung und Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften sind 
im bayerischen Alpenraum aber auch deswegen von besonderer Bedeutung, weil nirgendwo 
sonst in Bayern historische Kulturlandschaften in solchem Flächenumfang erhalten sind wie 
im bayerischen Alpenraum, insbesondere (aber nicht nur!) im Hinblick auf die Alm-
/Alpwirtschaft. Zudem bildet der Tourismus für alle Regionen des bayerischen Alpenraums 
ein wichtiges Standbein der regionalen Wirtschaft. Die durch historische Kulturlandschafts-
elemente geprägte Eigenart der Landschaft ist – gerade mit fortschreitender Globalisierung - 
die wichtigste Grundlage für den Alpentourismus. Gleichzeitig bietet der Tourismus vielfache 
Chancen, Elemente der historischen Kulturlandschaft in Wert zu setzen.  
 
Mit den Rechtsgrundlagen bestehen grundsätzlich auch bereits geeignete Verwaltungsin-
strumente für Erfassung, Schutz und Pflege historischer Kulturlandschaften. Diese reichen 
von Managementplänen für Natura 2000-Gebiete über die Regionalplanung, die Erstellung 
von Landschaftsentwicklungskonzepten, die Landschafts- und Bauleitplanung in Verbindung 
mit der SUP-Richtlinie, verschiedene Förderprogramme (z. B. Leader, Landschaftspflege-
richtlinie) bis hin zu Naturschutzgroßprojekten, die zukünftig verstärkt auch auf die Erhaltung 
historischer Kulturlandschaften abzielen könnten (Workshopbeitrag Unterburger). Allerdings 
zeigt eine nähere Betrachtung, dass diese Instrumente zwar grundsätzlich vorhanden sind, 
bislang aber kaum für Erfassung, Schutz und Pflege historischer Kulturlandschaften einge-
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setzt werden (vgl. Kap. 4). Dies dürfte einerseits an fehlenden entsprechenden Verwaltungs-
vorschriften zur Konkretisierung und Instrumentalisierung der Vorgaben liegen. Zum anderen 
an unzureichenden Ressourcen, etwa bei den Förderprogrammen, aber auch bezüglich perso-
neller und finanzieller Ressourcen in den entsprechende Behörden. Dazu kommt, dass das 
Thema „Historische Kulturlandschaft“  zwischen Naturschutz und Denkmalschutz „schwebt“, 
mithin eine klare Verantwortung und Zuständigkeit nicht geklärt ist. Zum Dritten fehlt bislang 
bei Entscheidungsträgern wie Verwaltungen vielfach das Bewusstsein für die Bedeutung his-
torischer Kulturlandschaften als Schutzgut, das aus sich selbst heraus auch ohne spezifischen 
ökologischen oder Denkmalwert eine hohe Priorität verdient. 
 
Historische Kulturlandschaft wird maßgeblich (wenn auch bei weitem nicht ausschließlich) 
durch Elemente und Strukturen aus dem Funktionsbereich Landwirtschaft geprägt. Da die 
Berglandwirtschaft überall dort, wo sie bis heute Elemente der historischen Kulturlandschaft 
(Streuwiesen, Bergmähder und –wiesen, extensive Weiden, Magerrasen) bewirtschaftet, in 
keinster Weise mit der Landwirtschaft in Gunsträumen konkurrieren kann, ist sie – neben der 
vielfach ausgeprägten – traditionellen Verbindung  der Landwirte mit ihrer Arbeit und der 
entsprechenden gesellschaftlichen Anerkennung fundamental auf eine staatliche Förderung 
angewiesen. Durch die geplante Abschaffung der Milchquote und dem damit zu befürchten-
den weiteren Verfall der Milchpreise drohen massive Einschnitte in die historischen Kultur-
landschaften der durch Grünlandwirtschaft geprägten Bergregionen. Wenn es nicht gelingt, 
hier gegenzusteuern und weiter arbeitsextensive Formen zur Pflege der historischen Kultur-
landschaften zu entwickeln, bleibt die Wirkung aller sonstigen Aktivitäten zur Erhaltung his-
torischer Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum eng begrenzt. 
 
Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, sollte Erfassung, Schutz, Pflege und Inwertsetzung der histo-
rischen Kulturlandschaft in drei Ebenen ansetzen: 

1. Schutzmaßnahmen für Einzelelemente 
2. Ensembleschutz 
3. Programmatische Ebene (Förderprogramme, gesetzliche Grundlagen, Verwal-

tungsvorschriften, Gesamtstrategien, Institutionen) 
Daraus ergibt sich die Sinnhaftigkeit eines Zusammenwirkens von Einzelprojekten zu Erfas-
sung, Schutz, Pflege, Inwertsetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Eine zentral wichtige 
Grundlage hierfür ist eine zumindest kleinmaßstäblichen systematischen Erfassung und 
als erster Schritt hierfür eine (möglichst grenzübergreifend abgestimmte) Kulturland-
schaftstypisierung, mit der Weiterentwicklung und dem Einsatz planerischer Instrumente, 
Förderprogramme und konsequente Umsetzung des bestehenden rechtlichen Rahmens. 
 
Es ist naheliegend, dass nicht alle Vorschläge dieser Konzeption kurzfristig umsetzbar sind. 
Doch gerade in der Verzahnung kurzfristig realisierbarer Pilotprojekte („Leuchtturmpro-
jekte“) mit überregionalen und langfristigen Strategien und einem nachhaltigen Rahmen 
liegen die größten Chancen für den Schutz historischer Kulturlandschaften. 
 
Um das Rad nicht ständig neu zu erfinden, macht es Sinn, aus den Erfahrungen Anderer zu 
lernen. Aus diesem Grund wurden zum Expertenworkshop Teilnehmer aus allen deutschspra-
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chigen Alpenländern und - regionen (mit Ausnahme von Liechtenstein) eingeladen und in 
Kapitel vier ein starker Akzent auf die Beschreibung von Erfahrungen aus anderen Alpen-
staaten gelegt. Im Folgenden wird immer wieder auf diese Erfahrungen verwiesen und „An-
leihen“ aus diesem Wissen entnommen.  
 
Förderlich für Schutz und Pflege historischer Kulturlandschaften wäre eine landesweite 
Nichtregierungsorganisation mit einem Schwerpunkt auf diesem Thema wie die Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (Workshopbeitrag Ringler). 

5.2.2 Gesetzliche Grundlagen 

Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, bestehen für Erfassung, Schutz, Pflege und Entwicklung his-
torischer Kulturlandschaften in Bayern und speziell im bayerischen Alpenraum verschiedene 
gesetzliche Grundlagen. Allerdings ist die Umsetzung dieser Bestimmungen bislang unbefrie-
digend. Um die Umsetzung zu fördern und die Verwaltung mit der Umsetzung zu mandatie-
ren, wäre die Ausarbeitung entsprechender Verwaltungsvorschriften wichtig. Im bayeri-
schen Alpenraum betrifft dies insbesondere auch die Bestimmungen der Alpenkonventions-
protokolle Berglandwirtschaft, Naturschutz und Raumplanung. Die Umsetzung dieser Be-
stimmungen muss von einer Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen begleitet sein. 
 
Wünschenswert wäre die Ergänzung der bestehenden Rechtsgrundlagen in dreierlei Hinsicht: 

1. Eine Ratifizierung der europäischen Landschaftskonvention (vgl. Kapitel 4.2) 
würde eine systematische Erfassung historischer Kulturlandschaften ebenso wie 
die Bewusstseinsbildung und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zum Thema 
fördern. 

2. Die Bedeutung des Ensembleschutzes könnte in einer spezifischen Rechtsbestim-
mung (ähnlich Art. 25 des Südtiroler Landesraumgesetzes) geregelt werden, um 
der besonderen Bedeutung des Landschaftswertes von Kulturlandschaftselementen 
gerecht zu werden.  

3. Zur systematischen Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente von 
nationaler oder landesweiter Bedeutung wäre eine Rechtsgrundlage ähnlich Artikel 
5 des Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetzes wünschenswert. 

5.2.3 Erfassung 

Eine flächendeckende systematische Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente in ei-
nem Kulturlandschaftskataster ist aufwändig und existiert daher bislang in keinem der unter-
suchten Alpenländer. Derartige Ansätze gibt es allerdings in anderen deutschen Bundeslän-
dern (vgl. Büttner 2003), wobei Nordrhein-Westphalen hier besonders weit fortgeschritten ist. 
In Mecklenburg-Vorpommern wird das „KLEKs – Kulturlandschaftselementekataster“ entwi-
ckelt, ein Wikipedia-ähnliches multifunktionell nutzbares internetgestütztes Informationssys-
tem, das auf die Mitwirkung seiner Nutzer baut (Stöckmann 2008). Einen hohen Stellenwert 
hat die Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente auch beispielsweise in England 
(Workshopbeitrag Ringler). 
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Da die Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente gemeinsam mit der Entwicklung 
eines Leitbildes Grundlage und strategische Ergänzung von Projekten zu Schutz, Pflege, 
Inwertsetzung und Öffentlichkeitsarbeit ist, gilt es, Strategien zu entwickeln, wie die Er-
fassung historischer Kulturlandschaftselemente trotz begrenzter Ressourcen realisiert werden 
kann. Sie bildet darüber hinaus den fachlichen Rahmen für Projekte der Dorferneuerung, des 
Regionalmanagements und des Kultur(landschafts)tourismus und eine Grundlage für die Ent-
wicklung einschlägiger Förderinstrumente. Zudem ist sie integrale Grundlage für die Um-
weltvorsorge (SUP/ UVP) und ergänzt die Datensätze bestehender Umwelt- und Geoinforma-
tionssysteme. Die Umsetzung dieser Strategien ist eine der wichtigsten Handlungsemp-
fehlungen dieser Studie. 
 
Einen ersten, wichtigen Schritt hierfür sollte eine flächendeckende kleinmaßstäbliche 
Kulturlandschaftsgliederung bilden, wie sie für Österreich entwickelt wurde (vgl. Jeschke 
2004). Die aus einer Überlagerung der naturräumlichen Voraussetzungen und der 
kulturhistorischen Entwicklung abgeleiteten Kulturlandschaftsräume bilden sinnvolle 
Einheiten, die durch landschaftsprägende und kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente charakterisiert werden. Ein grenzüberschreitendes (noch besser 
alpenweites) Projekt (z. B. Interregprojekt Bayern-Tirol oder Bayern-Vorarlberg) für 
eine abgestimmte Kulturlandschaftsgliederung wäre prioritär und wurde von den 
Workshopteilnehmern angeregt (vgl. Workshopbeitrag Jeschke).  
 
Denkbar und sinnvoll wäre auch die Erarbeitung von Landschaftsentwicklungskonzepten 
für die drei Planungsregionen im bayerischen Alpenraum, in deren Rahmen auch historische 
Kulturlandschaften großräumig erfasst werden sollten. 
 
Auf dieser Grundlage sollte eine tiefer gehende Inventarisierung von Kulturlandschafts-
elementen einschließlich bedeutender Strukturen (z. B. erkennbare historische Flurformen) 
zumindest in ausgewählten Kulturlandschaftsräumen erfolgen. Zudem sollten Kulturland-
schaftselemente von landesweiter bzw. nationaler Bedeutung im gesamten bayerischen Al-
penraum inventarisiert werden. Die Auswahl prioritärer Kulturlandschaftsräume für weiter 
gehende Aktivitäten sollte sich nach folgenden Kriterien richten: 

• Erwartete kulturhistorische Besonderheiten 
• Aufgeschlossenheit und Umsetzungsinteresse lokaler Akteure und Entscheidungsträ-

ger (ggf. sind hier zunächst entsprechende Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung zu 
leisten) 

• Erwartete Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung von Schutz-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen 

• Ökologischer, touristischer und landschaftsästhetischer Wert, Bedeutung für den Tou-
rismus 

• Repräsentativität und Vielfalt der Auswahl 
 
Es ist fachlich sinnvoll und kostengünstig, die Kulturlandschaftstypisierung sowie die Ent-
wicklung einer Methodik und die pilothafte Durchführung tiefer gehender regionaler Erfas-
sungsarbeiten in Zusammenarbeit mit Universitäten im Rahmen einer bzw. mehrerer Disser-
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tationen und Diplomarbeiten zu realisieren. Potentielle Partnerinstitute können der Akteurs-
liste im Anhang entnommen werden. Die CIPRA Deutschland könnte hierbei eine koordinie-
rende Rolle einnehmen, die Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung der Bevölkerung, Politikbe-
ratung bei Entscheidungsträgern und eine Umsetzung von Ergebnissen einschließt10.  
 
Sobald diese wissenschaftliche Grundlage und Methodik erarbeitet ist, ist für eine Auswei-
tung der Inventarisierung auch eine Einbeziehung von Verbänden (z. B. Landesverein für 
Heimatpflege, Bund Naturschutz in Bayern) und Ehrenamtlichen (evtl. im Rahmen eines gut 
betreuten Wikipedia-ähnlichen Systems wie in Mecklenburg-Vorpommern mit einem intensi-
ven Qualitätsmonitoring) denkbar. 
 
Auf der Grundlage der Bestimmungen in den Alpenkonventionsprotokollen Naturschutz, 
Berglandwirtschaft und Raumplanung ist eine grenzübergreifende Abstimmung und Initiie-
rung von Programmen zu Erfassung und Schutz historischer Kulturlandschaftselemente etwa 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Alpenkonvention sinnvoll. Bayern/Deutschland könnte 
eine entsprechende Initiative in die Gremien der Alpenkonvention einbringen. 

5.2.4 Förderpolitik und Finanzierung 

Da die Pflege und Bewirtschaftung historischer Kulturlandschaftselemente definitionsgemäß 
zumindest in ihrer ursprünglichen Funktion nicht wirtschaftlich ist (sonst wären die Elemente 
definitionsgemäß nicht historisch!), Bedarf es staatlicher Förderprogramme oder anderer fi-
nanzieller Fördermöglichkeiten (z.B. Sponsoring, Tourismus). Diese können (und sollten), 
wie in Kapitel 4.6 beschrieben, ergänzt werden durch Einkünfte aus einer funktionalen Nut-
zung (z. B. landwirtschaftliche Nischenprodukte, Streubörse, touristische Inwertsetzung) der 
historischen Kulturlandschaftselemente, wobei eine staatliche Förderung zur Honorierung der 
gesellschaftlich erwünschten kulturhistorischen, ökologischen und landschaftsästhetischen 
Leistungen dennoch fast immer nötig sein wird.  
 
Wie einleitend zu diesem Kapitel beschrieben, kommt landwirtschaftlichen Förderprogram-
men hierbei eine entscheidende Bedeutung zu. Demnach gilt es, alles zu versuchen, (insbe-
sondere auch die europäische) Agrarpolitik – entgegen aktueller Tendenzen wie der geplan-
ten Abschaffung der Milchquote – zukünftig verstärkt auf die besonderen Erschwernisse der 
Berglandwirtschaft auszurichten. Nur wenn dies gelingt, bestehen Chancen, die historische, in 
weiten Teilen durch die Berglandwirtschaft geprägte Kulturlandschaft in den bayerischen Al-
pen (und den Mittelgebirgen) großflächig  zu erhalten.  

                                                 
 
 
 
 
 
10 Auch das Interreg-IIIa-Projekt „Kulturlandschaftswandel im südlichen Oberallgäu / Tannheimer Tal“ wurde 
von der CIPRA Deutschland in Zusammenarbeit mit dem geographischen Institut der Universität Erlangen (Prof. 
Bätzing und mehreren Diplomanden) sowie dem Fachgebiet Landschaftspflege der TU Berlin in ähnlicher Weise 
bearbeitet.  
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Während derzeit die Alpwirtschaft von einer guten Förderung profitiert11 (große Genossen-
schaftsalpen sind aufgrund der Ausrichtung der Förderung an der Fläche aktuell außerordent-
lich lukrativ), können immer weniger Talbetriebe rentabel wirtschaften. Gerade diejenigen 
Talbetriebe, die historische Kulturlandschaften (Bergwiesen, Trockenrasen, Streu- und 
Feuchtwiesen, extensive Weiden) bewirtschaften, können schon heute trotz Förderprogram-
men kaum noch ihre Kosten decken. 
 
In dieser Situation sind folgende Maßnahmen absolut vordringlich: 
 

1. Differenzierung der Förderungen, insbesondere der Ausgleichszulage: Gemäß Artikel 
7 des Berglandwirtschaftsprotokolls der Alpenkonvention sind die Maßnahmen der 
Agrarpolitik auf allen Ebenen den unterschiedlichen Standortvoraussetzungen entspre-
chend zu differenzieren und die Berglandwirtschaft unter Berücksichtigung der natür-
lichen Standortnachteile zu fördern. Betriebe, die in Extremlagen eine Mindestbewirt-
schaftung sichern, sind besonders zu unterstützen. Die derzeitige Förderpraxis wird 
dieser Rechtsbestimmung nicht gerecht. Gerade die Ausgleichszulage sollte die tat-
sächlichen Erschwernisse wesentlich zielgerichteter honorieren. 

2. Die Einnahmesituation der Berglandwirtschaft darf sich nicht weiter verschlechtern. 
Sollte ein Wegbrechen der Milchquote auf europäischer Ebene nicht mehr zu verhin-
dern sein, wären völlig neue Dimensionen spezifischer Landwirtschaftsförderung für 
Berggebiete nötig, wenn ein weitgehender Verlust der bäuerlichen Landwirtschaft und 
damit der traditionellen Bewirtschaftung historischer Kulturlandschaftselemente ver-
mieden werden soll. Parallel dazu gilt es, weitmöglichst arbeitsextensive Bewirt-
schaftungsformen (insbesondere großflächige Beweidung) zu entwickeln (s. Kap. 
5.2.7). 

3. Die Alpwirtschaftsförderung ist wichtig, um dieses flächenmäßig bedeutendste Ele-
ment der historischen Kulturlandschaft im Alpenraum aufrechtzuerhalten. Allerdings 
bestehen hier im Bereich großer Genossenschaftsalpen durchaus Möglichkeiten zur 
zielgerichteteren Umschichtung von Förderungen. Zudem sollte die Förderung des 
Alpwegebaus auf Ausnahmefälle und Reparaturen beschränkt werden und die Mittel 
auf die Förderung einer wegeunabhängigen Versorgung der nicht erschlossenen Alpen 
verlagert werden. In diesem Zusammenhang wäre eine Studie zur Erforschung der 
Folgewirkungen des Alpwegebaus auf die Art der Bewirtschaftung und mögliche 
Veränderungen der historischen Kulturlandschaft der Alpen sehr aussagekräftig. 

                                                 
 
 
 
 
 
11 Nach Ringler (2005) wurde im Jahr 2002 jeder Hektar Lichtweide der Alpen im Allgäu mit durchschnittlich 
325.-€ zuzüglich Mittel der Alpwegebauförderung gefördert. Aufgrund der Flächenprämien dürfte dieser Betrag 
heute noch deutlich höher liegen. 
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4. Derzeit sind Kleinstbetriebe, die gerade oft in Extremlagen noch historische 
Kulturlandschaftselemente pflegen, von vielen Förderungen ausgeschlossen (z. B. 
Ausgleichszulage, Bundeszuschuss zur Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, 
Agrardieselverbilligung, Kulturlandschaftsprogramm; Workshopbeitrag Strohwasser). 
Dies ist kontraproduktiv und sollte dringend geändert werden. 

5. Ein gesamtbetrieblicher Ansatz, wie beim Ökopunkteprogramm Niederösterreich, 
wäre sowohl im Hinblick auf eine effektive Verwendung der Fördermittel als auch aus 
Sicht des Landwirtes sinnvoll (vgl. Kap. 4.6). 

6. Waldweiden sollten zukünftig in bestimmten Fällen als wichtige Elemente der histori-
schen Kulturlandschaft gefördert werden (vgl. 5.1). Die Förderung von Alpwegen 
sollte auf die Förderung einer wegeunabhängigen Versorgung der Alpen umgestellt 
werden. 

 
Neben diesen landwirtschaftlichen Förderungen wäre ein spezifisches Programm zur Erhal-
tung der historischen Kulturlandschaft aus allen Funktionsbereichen wünschenswert 
(vgl. Fonds Landschaft Schweiz; Richtlinie Landschaftspflegebeiträge Südtirol). Über dieses 
Programm sollten prioritäre Maßnahmen zu Schutz, Restaurierung, Pflege und Erhalt histori-
scher Kulturlandschaftselemente aus allen Funktionsbereichen finanzierbar sein. Im Sinne 
einer optimierten Umsetzung entsprechend der regionalen Gegebenheiten und eines bottom-
up-Ansatzes zur Einbeziehung der lokalen Bevölkerung sollte das Instrument möglichst flexi-
bel handhabbar sein (vgl. Förderhandbuch Tirol; Kap. 4.6). 
 
Über die Programme Leader+ und die bayerische Landschaftspflege- und Naturparkricht-
linie ist grundsätzlich auch eine Förderung von Maßnahmen zu Erhaltung- und Pflege histori-
scher Kulturlandschaften möglich. Da diese Möglichkeit jedoch bislang nicht ausgeschöpft 
wird,  wären Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei den einschlägigen Akteuren (Leader-
LAGs, Landschaftspflegeverbände, Naturpark Nagelfluhkette, Naturschutzbehörden usw.) 
sinnvoll. 
 

5.2.5 Schutzgebiete 

Wenngleich der Schutz historischer Kulturlandschaften nicht auf Schutzgebiete beschränkt 
sein sollte, sollten historische Kulturlandschaften und –landschaftselemente als Schutzgut bei 
Planung und Management von Schutzgebieten verstärkt beachtet werden. Konkrete Möglich-
keiten bestehen hierzu aktuell insbesondere im Rahmen von FFH-Managementplänen, aber 
auch im Rahmen der bestehenden Großschutzgebiete (Pflegezone Nationalpark Berchtesga-
den, Naturpark Nagelfluhkette, Naturschutzgebiete Allgäuer Alpen, Karwendel, Ammerge-
birge). Zudem sollte das System der Gebietsbetreuer ausgebaut und genutzt werden, um die 
Bewusstseinsbildung für die Bedeutung und Gefährdung historischer Kulturlandschaften zu 
fördern. 
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5.2.6 Planung 

Um die Berücksichtigung des Schutzgutes „historische Kulturlandschaft“ im Rahmen der 
Planung gemäß der gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen sicher zu stellen, wäre die 
Erarbeitung eines Leitfadens mit Hinweisen zur Berücksichtigung historischer Kultur-
landschaften im Rahmen von Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfungen sinnvoll.  
 
Eng damit verbunden ist die Berücksichtigung in der Landschafts- und damit in der Bauleit-
planung. Auch hier sollte ein Pilotprojekt zur Erarbeitung geeigneter Methoden durchgeführt 
werden. 
 
Die Erstellung von Landschaftsentwicklungskonzepten im bayerischen Alpenraum unter 
Berücksichtigung des Schutzgutes „Historische Kulturlandschaft“ ist unbedingt erstrebens-
wert. Hierzu liegen in der Region Oberfranken West bereits erste Erfahrungen aus einem ge-
meinsamen Projekt des Landesamt für Umwelt und des Landesamt für Denkmalpflege vor. 
Diese Arbeiten bilden die Basis für die Darstellung historischer Kulturlandschaftselemente im 
Rahmen der Regionalplanung. 
 

5.2.7 Umsetzungsprojekte im Bereich Schutz/Restaurierung/Pflege 

Konkrete Umsetzungsprojekte dienen einerseits zur Sicherung einzelner besonders wertvoller 
Elemente oder Ensembles historischer Kulturlandschaft. Darüber hinaus sind sie jedoch auch 
von erheblicher Bedeutung, um relativ schnell konkrete vorzeigbare Erfolge zu erzielen und 
(oft übertragbare) Erfahrungen zu sammeln. Dies ist für die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit und die Akzeptanz von Maßnahmen von erheblicher Bedeutung. Insofern sollten Projekte 
zum Erhalt historischer Kulturlandschaften immer auch von einer umfangreichen Öffentlich-
keitsarbeit begleitet werden. 
 
Im Rahmen des begrenzten Zeitbudgets dieser Studie konnte keine objektiv begründete Aus-
wahl konkreter regionaler Projektvorschläge erfolgen. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, die 
Auswahl von Umsetzungsprojekten auf Grundlage einer fertig gestellten Kulturlandschaftsty-
pisierung und weitergehenden Inventarisierungen vorzunehmen (top-down-Ansatz). Parallel 
dazu sollten über einen Fonds Umsetzungsprojekte gefördert werden, die von verschiedenen 
(örtlichen) Projektträgern vorgeschlagen werden (bottom-up-Ansatz; Beispiel Fonds Land-
schaft Schweiz).  
 
Da die Erstellung einer Kulturlandschaftstypisierung jedoch längere Zeit in Anspruch nimmt 
und derzeit kein spezifischer Fonds für die Erhaltung historischer Kulturlandschaftselmente 
zur Umsetzung regionaler Projektvorschläge in Bayern existiert, ist jedoch ein pragmatischer 
Ansatz sinnvoll. Hierfür sollten Anregungen aus den einzelnen Landkreisen etwa durch die 
Naturschutz- und die Denkmalschutzbehörden oder der Verbände eingeholt und aus diesen 
Vorschlägen – in Abhängigkeit von den verfügbaren Mitteln – Projekte ausgewählt werden. 
Zusätzlich sollte das Thema verstärkt bei Naturschutzgroßprojekten (wie dem aktuell im 
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Rahmen des Wettbewerbs „Idee Natur“ eingereichten Projekt der Allgäuer Moorallianz) 
berücksichtigt werden. 
 
Vielfältige Möglichkeiten für Projekte zu Schutz, Pflege und Entwicklung historischer 
Kulturlandschaftselemente bieten auch die Prozesse der Dorferneuerung. 
 
Insbesondere in der Schweiz und in Südtirol weit verbreitet sind Projekte zur Restaurierung 
charakteristischer Einzelelemente der historischen Kulturlandschaft, wie Trockenmauern 
(insbesondere die Stiftung Umwelteinsatz Schweiz hat hier einen Schwerpunkt), alte Wege 
(vgl. Projekte des Schweizer Bundesamt für Straßen und Projekt zur Restauration des alten 
Furkaweges) und Restaurierung oder auch Neuerrichtung historischer Einzelelemente wie 
Holzzäune, Schindeldächer oder kleinbäuerliche Kulturlandschaftselemente, deren Restaurie-
rung und Neubau im traditionellen Stil über die Südtiroler Landschaftspflegerichtlinie geför-
dert wird. Dazu kommen vielfältige Landschaftspflegeeinsätze z. B. von Umweltverbänden, 
die häufig Elemente der historischen Kulturlandschaft pflegen (z. B. Streuwiesen).   
 
Oft können bei solchen  Restaurierungsprojekten Freiwillige einbezogen werden, etwa im 
Rahmen von Workcamps. Dies ermöglicht einerseits eine kostengünstige Realisierung der 
Arbeiten. Ebenso wichtig dürfte jedoch die Bedeutung für die Bewusstseinsbildung sowohl 
bei den Teilnehmern als auch für die Öffentlichkeit sein. Träger solcher Maßnahmen ist in der 
Regel eine lokale Institution, Partner für Workcamps könnten in Bayern verstärkt Organisati-
onen wie das auf Umwelteinsätze spezialisierte „Bergwaldprojekt“ oder auch klassische 
Workcamporganisationen wie Service Civil International sein. Im bayerischen Alpenraum 
gibt es derzeit (im Gegensatz etwa zur Stiftung Umwelteinsatz Schweiz) keine Organisation, 
die spezifisch Freiwilligeneinsätze für die Landschaftspflege und die Erhaltung histori-
scher Kulturlandschaftselemente koordiniert. Der Aufbau einer solchen Organisation 
wäre sehr sinnvoll (seit längerem gibt es hierfür bei der CIPRA Deutschland Überlegungen, 
die jedoch bislang an fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen gescheitert sind).  
 
Angesichts voraussichtlich weiter rückläufiger Einnahmemöglichkeiten für die Berglandwirt-
schaft, gilt es, arbeitsextensive Möglichkeiten zur großräumigen Pflege historischer Kultur-
landschaften zu finden. Hierfür eignen sich insbesondere großräumige Beweidungskon-
zepte, wie sie seit historischen Zeiten auf Almen und beispielsweise seit einigen Jahren in 
einem DBU-Projekt (mit Flächengrößen von Weideflächen ohne weitere Unterteilung bis zu 
über 100 ha) in der Rhön umgesetzt werden. Die Umsetzung solcher Beweidungskonzepte 
bedeutet eine Weiterentwicklung (nicht Erhaltung) historischer Nutzungen. Dabei ändert sich, 
etwa im Vergleich zu historischen Bergmähdern, der Landschaftscharakter. Da eine museale 
Aufrechterhaltung historischer Nutzungen auf großen Flächen ohne neue Funktion jedoch 
angesichts erwartungsgemäß rückläufiger Förderungen und Milchpreisen langfristig kaum 
möglich erscheint, hat eine solche Weiterentwicklung der Kulturlandschaft durchaus eine Be-
rechtigung, zumal hierdurch auch ökologisch wertvolle Bereiche geschaffen bzw. erhalten 
werden können. Der Einsatz bedrohter alter Haustierrassen (der sich vielfach anbietet, da 
diese robust sind und es nicht um Milchproduktion und Höchstleistungsrassen geht), ist zu-
dem ein weiteres wichtiges Element historischer Kulturlandschaften. Die Umsetzung solcher 
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Projekte stößt im bayerischen Alpenraum derzeit noch vielfach auf Schwierigkeiten, zumal 
die Akzeptanz für neue Wege oft schwer zu erreichen ist. Mittelfristig wird aber die Bedeu-
tung extensiver Beweidung mit Mutterkühen und die Landschaftspflege in Kombination mit 
Schafen und Ziegen deutlich zunehmen. Entscheidend dabei wird sein, für die erzeugten Pro-
dukte gute Vermarktungsmöglichkeiten aufzubauen, um der neuen Nutzung eine nachhaltige 
Funktion zu verleihen. 
 
Landschaftspflegeverbände bilden durch die Zusammenarbeit von Landwirten, Naturschutz 
und Gemeinden ideale Strukturen zur Umsetzung von Pflegemaßnahmen auch zur Erhaltung 
der historischen Kulturlandschaft. Derzeit gibt es im bayerischen Alpenraum allerdings nur 
wenige Landschaftspflegeverbände. Die Gründung neuer Verbände sollte angeregt und in der 
Startphase wie in der Vergangenheit durch die Übernahme von Personalkosten gefördert wer-
den. 
 
Zur Erhaltung von Streuwiesen wird derzeit im Allgäu eine (über Leader+ geförderte) 
Streubörse aufgebaut. Ziel ist die Erhaltung der für die Pufferzonen der Allgäuer Moore cha-
rakteristischen und ökologisch hochwertigen Streuwiesen durch einmalige Mahd im Herbst. 
Für die gewonnene Streu gab es in den letzten Jahren oft keine Verwendung mehr, sie musste 
aufwändig entsorgt werden. Aufgrund der in Folge der Verwendung als Biomassebrennstoff 
gestiegenen Preise für Stroh, das weit verbreitet statt Streuheu für Festmistställe verwendet 
wurde, besteht heute wieder ein größerer Bedarf an regional gewonnener Einstreu. Die Streu-
börse will Angebot und Nachfrage koordinieren und über eine umfangreiche Öffentlichkeits-
arbeit (z. B. Streuwiesentag) Bewusstsein für die kulturhistorische und ökologische Bedeu-
tung der Streuwiesen schaffen. Es wäre wünschenswert, dieses Instrument, basierend auf den 
Allgäuer Erfahrungen, auch in anderen Regionen des bayerischen Alpenraums umzusetzen. 
 
Der Landschaftspflegeverband Ostallgäu will einen Schritt weiter gehen und einen Land-
schaftspflegehof einrichten, der sowohl die gewonnene Streu fachgerechte lagert und ver-
kauft als auch Spezialmaschinen für die Landschaftspflege verleiht und Landschaftspflegear-
beiten gemeinsam mit örtlichen Landwirten übernimmt. Solche Strukturen erscheinen gerade 
in Zeiten zunehmender Probleme der Berglandwirtschaft zukunftsfähig auch im Hinblick auf 
die Pflege historischer Landschaftselemente. 
 
Die Möglichkeiten zur Vermarktung regionaler Spezialitäten sind noch bei weitem nicht 
ausgeschöpft. Hierdurch können bessere Preise für die örtlichen Landwirte erzielt werden, der 
landwirtschaftliche Strukturwandel kann verlangsamt werden. 
 

5.2.8 Umsetzungsprojekte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Tourismus 

• Wie oben geschildert, sollte jedes Projekt zur Erhaltung historischer Kulturlandschaft 
von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Darüber hinaus bieten sich 
auch spezifische Projekte zur Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und 
(kulturlandschaftlichen) touristischen Nutzung (bei letzteren geht Öffentlichkeitsarbeit 
und Inwertsetzung ineinander über) an. Die Erfahrungen zeigen, dass die 
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Öffentlichkeit an diesem Thema (Schutz der Heimat!) großes Interesse hat, wenn es 
entsprechend aufbereitet wird. Allerdings ist eine Erfassung zumindest der 
bedeutenderen historischen Kulturlandschaftselemente stets eine Voraussetzung für 
die Öffentlichkeitsarbeit. Im folgenden sollen hierzu einige näher zu konkretisierende 
Vorschläge gemacht werden: 

 
• Produktion eines Filmes, z. B. in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Fernsehen: 

Erstellung einer Dokumentation der historischen Kulturlandschaft einer Region 
einschließlich eines Porträts von Menschen, die diese Kulturlandschaft pflegen unter 
wissenschaftlicher Begleitung. Der Film könnte nach Ausstrahlung im Fernsehen 
später beispielsweise über die Kreisbildstellen an Schulen verliehen und in regionalen 
(Umwelt-)Bildungseinrichtungen gezeigt werden. 

 
• Einrichtung von Kulturlandschaftswegen: Wenngleich Themenwege zu 

verschiedensten Themen in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebten, sind 
sie dennoch bei Wanderern und Urlaubern beliebt, vorausgesetzt, sie bestehen nicht 
nur aus trockenen textüberfrachteten Tafeln, sondern beinhalten (mit allen Sinnen be-
)greifbares (vgl. Sinnespfad Virgen), interaktive Elemente und eine attraktive 
Aufbereitung der dargestellten Inhalte. Im Hintersteiner Tal wurde im Rahmen einer 
Diplomarbeit ein Konzept für einen Kulturlandschaftsweg erstellt, der zu 
verschiedensten Elementen der historischen Kulturlandschaft (z. B. Hammerschmiede, 
Mühle, Lesesteinmauern, Extensivweiden etc.) führen sollte (Schubert 1996). Der 
Weg wurde zwar bislang nicht in der Natur eingerichtet, das Konzept bildet aber 
Grundlage für Exkursionen durch Bad Hindelanger Natur- und Landschaftsführer. Um 
die Kulturlandschaft nicht übermäßig mit Tafeln etc. zu „möblieren“ ist gleichfalls die 
(auch kostengünstige) Herausgabe entsprechender Broschüren denkbar, anhand derer 
die Leser Informationen zu den vorgestellten Elementen entlang (ausgeschilderter) 
Wege entnehmen können. 

 
• Teils können solche Themenwege auch auf den Trassen historischer Wege 

eingerichtet werden und somit auch zur Restaurierung und Inwertsetzung dieser Wege 
beitragen. So ist derzeit beispielsweise die touristische Inwertsetzung eines alten 
Säumerpfades im Chiemgauer Achental geplant (Workshopbeitrag Irlacher). Im 
Ostallgäu und grenzübergreifend bis nach Italien gibt es vielfältige Aktivitäten entlang 
der Via Claudia Augusta zur Inwertsetzung dieser alten Römerstraße, inklusive eines 
alpenüberquerenden Radweges. In der Schweiz gibt es zahlreiche Projekte der „Via 
Storia“ zur touristischen Inwertsetzung historischer Verkehrswege auf Grundlage des 
Schweizer Inventars historischer Verkehrswege.  

 
• Die Ausbildung zum Natur- und Landschaftsführer (wie sie derzeit u. a. von der 

ANL angeboten wird) sollte verstärkt die Entwicklung und heute noch bestehende 
Elemente der historischen Kulturlandschaft berücksichtigen.  
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• Ein auch wirtschaftlich tragfähiges Potential dürfte die Veröffentlichung eines 
Wanderführers mit einem Schwerpunkt auf der Erwanderung von Besonderheiten 
der historischen Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum haben. Anregungen 
hierfür kann beispielsweise der „Wanderführer durch die historische Kulturlandschaft 
der Schweiz“ (Doerfel et al 2006) geben. 

 
• Eine größere, auch öffentlich zugängliche Veranstaltung, z. B. gemeinsam mit der 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen, wäre zur verstärkten 
Etablierung des Themas bei Fachöffentlichkeit und Entscheidungsträgern sinnvoll. 

 
• Auf der Grundlage vorhandener Bestandserfassungen könnten regionsspezifische 

Materialien zur historischen Kulturlandschaft für Schulen und Umweltbildung 
entwickelt werden (evtl. in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Abschlussarbeiten 
im Rahmen der Lehramtsausbildung). Diese Materialien sollten sowohl gut 
aufbereitete Beschreibungen herausragender Elemente der regionalen historischen 
Kulturlandschaft als auch Hinweise zur didaktischen Aufbereitung enthalten. Der 
Einsatz böte sich etwa im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts an 
Grundschulen aber auch des Erdkundeunterrichts in weiterführenden Schulen an. 
Ferner könnten diese Materialien auch die Grundlage für Exkursionen regionaler 
Natur- und Landschaftsführer und Umweltbildungseinrichtungen (z. B. ZUK 
Benediktbeuren, Umweltstudienplatz Jugendherbergen 
Garmisch/Mittenwald/Oberammergau, Nationalpark Berchtesgaden, geplantes 
Naturerlebniszentrum Allgäuer Alpen am Alpsee) bilden. 

 
• Der bereits etablierte und öffentlichkeitswirksame Tag des offenen Denkmals wie 

auch die Angebote im Rahmen von Bayern Tour Natur könnten zukünftig verstärkt 
auch für Exkursionen und Angebote zu historischen Kulturlandschaftselmenten 
genutzt werden, um die enge Verzahnung von Denkmalschutz und historischer Kul-
turlandschaft zu untermauern.   

 
• Der Expertenworkshop im Rahmen des hier beschriebenen Projekts diente zum ersten 

grenzübergreifenden Austausch von Aktivitäten zum Thema im deutschsprachigen 
Alpenraum. Sinnvoll wäre eine verstärkte Etablierung des geschaffenen 
grenzübergreifenden Netzwerkes. Hierzu wäre ggf. eine Zusammenarbeit mit den 
Gremien der Alpenkonvention (s. o.) wünschenswert. Generell sollte der Austausch 
durch ein kontinuierliches Netzwerksekretariat (z. B. bei der CIPRA) gefestigt werden 
und spezifischere Folgeworkshops geplant werden. Denkbar wäre auch die 
Ausarbeitung eines alpenweiten Projektes. 
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6. Zusammenfassung 

Auf der Grundlage einer Expertenbefragung, einer Literatur- und Onlinerecherche sowie eines 
eintägigen Expertenworkshops mit 26 ausgewählten Teilnehmern aus Wissenschaft, Verwal-
tung, Verbänden und Planung aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol sam-
melte die CIPRA Deutschland im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ausge-
wählte bestehende Erfahrungen, Förderprogramme, gesetzliche Grundlagen, Schutzgebiete 
und Projekte zu Erfassung, Schutz, Pflege und Inwertsetzung historischer Kulturlandschaften  
und wertete diese und im Hinblick auf übertragbare Erfahrungen für den bayerischen Alpen-
raum aus. 
 
Auf dieser Grundlage wurde eine Konzeption zum Thema „Historische Kulturlandschaft im 
bayerischen Alpenraum“ entworfen. Diese beinhaltet Vorschläge zur Ergänzung/ Überarbei-
tung des Katalogs des Bayerischen Landesamtes für Umwelt „Historische Kulturland-
schaftselemente in Bayern“ im Hinblick auf die Besonderheiten im bayerischen Alpenraum. 
Wichtig erscheint hier insbesondere die Berücksichtigung auch von Elementen der Berg-
landwirtschaft außerhalb der Alm-/Alpwirtschaft, da hier einerseits wichtige Elemente der 
historischen Kulturlandschaft im bayerischen Alpenraum zu finden sind, andererseits aber – 
im Gegensatz zur Alpwirtschaft – die größten Veränderungen erfolgen. Dies betrifft alle ex-
tensiv genutzten landwirtschaftlichen Elemente wie Magerrasen, Bergwiesen (Goldhaferwie-
sen) einschließlich der Heustadel, extensive Weiden, Streuwiesen und Buckelwiesen. Zusätz-
lich sollten Waldweiden im bayerischen Alpenraum als kulturhistorisch wie auch ökologisch 
wichtige Elemente der historischen Kulturlandschaft verstärkt Beachtung finden und eine 
Änderung der entsprechenden Programme zur Ablösung von Waldweiderechte diesbezüglich 
angestrebt werden.  
 
Ferner werden zahlreiche Vorschläge zur weiteren Behandlung des Themas im bayeri-
schen Alpenraum vorgestellt. Eine detaillierte Ausdifferenzierung dieser Vorschläge war im 
Rahmen des begrenzten Auftrags nicht leistbar und sollte im Rahmen von Folgeprojekten 
erfolgen. Deutlich wurde, dass grundsätzlich bereits geeignete rechtliche Grundlagen und 
Verwaltungsinstrumente zur Behandlung des Themas „Historische Kulturlandschaft“ im bay-
erischen Alpenraum bestehen. Bislang werden die Instrumente aber nicht konsequent umge-
setzt, weil die Zuständigkeit zwischen Naturschutz und Denkmalschutz nicht immer ausrei-
chend geklärt ist, das Bewusstsein teils nicht vorhanden ist und eine Erfassung historischer 
Kulturlandschaft im bayerischen Alpenraum als Grundlage für weitergehende Aktivitäten 
fehlt. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen sollten ergänzt werden durch eine Ratifizierung der Europäi-
schen Landschaftskonvention, durch eine Rechtsgrundlage für den Ensembleschutz und durch 
eine Rechtsgrundlage für die systematische Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente 
von nationaler und landesweiter Bedeutung. 
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Von zentraler Bedeutung als Grundlage für die Entwicklung von Strategien, Förderinstru-
menten und Umsetzungsprojekten zu Schutz, Pflege, Entwicklung und nachhaltiger Nutzung 
historischer Kulturlandschaft sowie die Erarbeitung von Leitbildern ist eine Erfassung histo-
rischer Kulturlandschaft im bayerischen Alpenraum. Dabei sollte – etwa im Rahmen grenz-
übergreifender Projekte – an die Erfahrungen in Österreich angeknüpft und die Typisierung 
der Kulturlandschaft grenzübergreifend abgestimmt werden. Auf der Basis einer großräumi-
gen flächendeckenden Kulturlandschaftstypisierung (Erster Schritt) sollten dann vertiefte In-
ventarisierungen prioritär in besonders wertvollen Kulturlandschaftsräumen, in denen eine 
hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit besteht, durchgeführt werden.  
 
Generell wird die zukünftige Ausgestaltung landwirtschaftlicher Förderprogramme sowie 
die Existenzsicherung bergbäuerlicher Betriebe (nicht nur der Alm-/Alpwirtschaft) für die 
Erhaltung der in weiten Bereichen durch die bergbäuerliche extensive Nutzung geprägten 
historischen Kulturlandschaften im bayerischen Alpenraum äußerst wichtig sein. Die vorhan-
denen Förderinstrumente sind verstärkt im Hinblick auf die besonderen Erschwernisse exten-
siver Berglandwirtschaft zu differenzieren und zu optimieren. Ein spezifisches Förderpro-
gramm zur Erhaltung der historischen Kulturlandschaft in allen Funktionsbereichen wäre 
wünschenswert. 
 
Bei Schutzgebieten und Planungen (Umwelt- und Raumverträglichkeitsprüfungen, 
Landschaftsentwicklungskonzepten, Landschaftsplänen,  FFH-Managementpläne) sollte das 
Schutzgut historische Kulturlandschaft zukünftig angemessen berücksichtigt werden. 
 
Umsetzungsprojekte sind über ihre Wirkung im Projektgebiet hinaus wichtig im Hinblick 
auf konkrete vorzeigbare Erfolge für die öffentliche Bewusstseinsbildung. Die Restaurierung 
charakteristischer Einzelelemente der historischen Kulturlandschaft (z. B. Trockenmauern, 
Schindeldächer) sollte verstärkt (etwa über die Landschaftspflegerichtlinie oder Leader+) 
gefördert werden. Zur Umsetzung solcher Projekte eignen sich vielfach Freiwilligeneinsätze 
und Workcamps. Angesichts zunehmend schwieriger Bedingungen der Berglandwirtschaft 
dürfte die Bedeutung großräumiger Beweidungskonzepte zur (wenn auch modifizierten) Er-
haltung historisch offener Landschaften wachsen. Landschaftspflegeverbände sind geeig-
nete Strukturen als Träger für Umsetzungsmaßnahmen und sollten im bayerischen Alpenraum 
ausgeweitet und gestärkt werden. 
 
Zur verstärkten Bewusstseinsbildung eignen sich folgende – weiter zu konzipierende Pro-
jektvorschläge: 

• Produktion eines Filmes 
• Einrichtung attraktiver Kulturlandschafts-Themenwege 
• Herausgabe eines Wanderführers zu historischen Kulturlandschaften im bayerischen 

Alpenraum 
• Regionalspezifische Materialien für Schulen und Umweltbildungseinrichtungen 
• Berücksichtigung historischer Kulturlandschaften beim „Tag des offenen Denkmals“ 

und bei der „Bayern Tour Natur“ 
• Durchführung größerer Fachtagungen 
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Die Fortführung des durch den internationalen Expertenworkshop initiierten Expertennetz-
werkes sollte angestrebt und durch die Einrichtung eines an eine bestehende Institution ange-
knüpften Sekretariats verstärkt werden. 
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